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Datum Donnerstag, 1. September 2016, 19.15 Uhr 
Ort Stadthaussaal, Effretikon 

Teilnehmer/innen 
Vorsitz Ratspräsident Roger Miauton, SVP 

Protokoll Marco Steiner, Ratssekretär 

Anwesend 32 Mitglieder des Grossen Gemeinderates: 

Annaheim Markus, SP 
Baracchi-Meier, Marianne, SVP 
Bruinink Arie, GP 
Büecheler André, SVP 
Eichenberger Stefan, JLIE 
Germann Hansjörg, FDP 
Gut Urs, GP 
Hafen Stefan, SP 
Hari Daniel, EVP 
Hasler Andreas, GLP 
Hildebrand Thomas, FDP 
Huber Daniel, SVP 
Hürzeler Markus, CVP 
Jegen Claudio, JLIE 
Käppeli Michael, FDP 
Kempf Herbert, SVP 
Kindlimann Adrian, SP 
Kuhn Ueli, SVP 
Miauton Roger, SVP 
Morf Katharina, FDP 
Müller Matthias, CVP 
Nufer Daniel, SP 
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Fortsetzung Nuzzi Marco, FDP 
Peier Silvana, SP 
Rohner Paul Martin, SVP 
Röösli Brigitte, SP 
Truninger René, SVP 
Vollenweider Peter, BDP 
Vollenweider Thomas, BDP 
Von Bassewitz, Heinrich, SVP 
Wohlgensinger Peter, SVP 
Zimmermann David, EVP 
 

  
 8 Mitglieder des Stadtrates: 

 
Müller Ueli, SP, Stadtpräsident, Ressort Präsidiales 
Klossner-Locher Erika, FDP, Ressort Schule, 1. Vizepräsidentin 
Fürst Reinhard, SVP, Ressort Hochbau, 2. Vizepräsident 
Bättig André, FDP, Ressort Jugend und Sport 
Ottiger Mathias, SVP, Ressort Gesundheit 
Wespi Philipp, FDP, Ressort Finanzen 
Weiss Urs, SVP, Ressort Tiefbau 
Wyss Salome, SP, Ressort Sicherheit 
 
Peter Wettstein, Stadtschreiber 
 

 
Entschuldigt 
 
 
 

Mitglieder des Grossen Gemeinderates: 
 
– Piatti Raffaela, JLIE; Ferien 
– Schmausser Erik, GLP; Krankheit 
– Gavin David, SP; geschäftliche Abwesenheit 
– Hiltbrunner Christian, SVP, Militär 
 
 
Mitglieder des Stadtrates: 
 
− Samuel Wüst, SP, Terminkollision 

 
 
Weibeldienst Nadine Fabregat, Ratsweibelin 
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TRAKTANDEN 1. Mitteilungen 

2. Ersatzwahl eines Mitgliedes der Rechnungsprüfungskommission RPK für 
den Rest der Amtsdauer 2014-2018 

3. Ersatzwahl eines Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission GPK für den 
Rest  
der Amtsdauer 2014-2018 

4. Geschäft-Nr. 080/16 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Schlussabrechnungen 
der Tiefgarage unter dem Märtplatz und der Neugestaltung des Märtplatzes, 
Effretikon 

5. Geschäft-Nr. 090/16 
Antrag des Stadtrates betreffend Kenntnisnahme der Jahresrechnung und 
des Jahresberichts 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen 

6. Geschäft-Nr. 092/16 
Teilrevision Anstaltsverordnung des Alterszentrums Bruggwiesen 

7. Geschäft-Nr. 095/16 
Postulat René Truninger, SVP, und Mitunterzeichnende, betreffend Spiel-
raum in der Sozialhilfe nutzen – Begründung 

8. Geschäft-Nr. 096/16 
Postulat Michael Käppeli, FDP, und Mitunterzeichnende, betreffend Veröf-
fentlichung von Stadtratsbeschlüssen – Begründung 

9. Geschäft-Nr. 097/16 
Interpellation Urs Gut, GP, und Arie Bruinink, GP, betreffend Anpassung der 
Tarife Sportzentrum Effretikon – Begründung 

 
 
BEGRÜSSUNG 
ERÖFFNUNG DER SITZUNG 
 
Ratspräsident Roger Miauton, SVP, eröffnet die 23. Sitzung des Grossen Gemeinderates Illnau-Effretikon  
der Amtsdauer 2014-2018, im dritten Amtsjahr 2016/2017. 
 
Insbesondere begrüsst der Vorsitzende die anlässlich der heutigen Sitzung erstmals im Rat anwesenden neuen 
Mitglieder, in den Personen von: 
 
Hansjörg Germann, FDP, als Ersatz für den aus dem Plenum getretenen Peter Stiefel, und 
Claudio Jegen, JLIE, anstelle der zurückgetretenen Michèle Vögeli. 
 
Die beiden neuen Mitglieder werden sich im Rahmen einer kurzen persönlichen Vorstellung im späteren Sit-
zungsverlauf noch an das Plenum richten.  
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FESTSTELLUNG BESCHLUSSFÄHIKGEIT 
 
Die Voraussetzungen für die ordnungsgemässe Durchführung der Sitzung des Parlamentes sind erfüllt. Die 
Einladung ist rechtzeitig und ordnungsgemäss erfolgt. Mindestens die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend, 
der Rat somit beschlussfähig (Art. 19 GeschO GGR). 
 
Folgende Ratsmitglieder liessen sich von der heutigen Teilnahme an der Plenarsitzung entschuldigen: 
 
− Gemeinderätin Raffaella Piatti, JLIE, Ferien 
− Gemeinderat Erik Schmausser, GLP; Krankheit 
− Gemeinderat Christian Hiltbrunner, SVP; Militär 
− Gemeinderat David Gavin, SP; geschäftliche Abwesenheit 
 
Ferner entschuldigt sind: 
 
− Stadtrat Samuel Wüst, SP, Ressort Soziales, Terminkollision 

 
-------------------- 

 
ZÄHLUNG DER ANWESENDEN RATSMITGLIEDER 
 
Der Ratspräsident lässt durch die Stimmenzählenden die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder feststellen.  
 
Die Zählung ergibt 32 anwesende Mitglieder. 
 
Abzüglich der Stimme des Präsidenten ergibt sich eine Zahl der stimmberechtigten Personen von 31.  
Die Zahl des absoluten Mehres liegt bei 16 Stimmen. 

 
 

ERLASS DER TRAKTANDENLISTE 
 
Der Ratspräsident fragt den Rat an, ob er Änderungen zur Traktandenliste wünscht. Dies zeigt sich nicht an. 
Somit werden die Geschäfte in Art und Reihenfolge gemäss angesetzter Tagliste behandelt. 
 

-------------------- 
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1. MITTEILUNGEN 
 
 
EINGANG NEUER GESCHÄFTE 
 
Seit der letzten Sitzung sind folgende Geschäfte eingegangen: 
 
Gesch.-Nr.  Titel  Status: 

Datum Eingang/ 
Frist Beantwortung/ 
Mahnung 

 Zuteilung Kommis-
sion Vorberatung 
 

093/16  Antrag des Stadtrates betreffend Aufwertung und Er-
schliessung Areal Moosburg; Genehmigung der Bauab-
rechnung (II) 

 E: 14.07.2016  RPK 

094/16  Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der 
überarbeiteten Bauabrechnung des Sportzentrums 
Effretikon, Sanierung und Ausbau 3. Etappe 

 E: 14.07.2016  RPK 

095/16  Postulat René Truninger, SVP, und Mitunterzeichnende, 
betreffend Spielraum in der Sozialhilfe nutzen 

 E: 14.07.2016  -- 

096/16  Postulat Michael Käppeli, FDP, und Mitunterzeichnende, 
betreffend Veröffentlichung von Stadtratsbeschlüssen 

 E: 14.07.2016  -- 

097/16  Interpellation Urs Gut, GP, und Arie Bruinink, GP, betref-
fend Anpassung der Tarife Sportzentrum Effretikon 

 E: 02.08.2016  -- 

098/16  Interpellation Heinrich von Bassewitz, SVP, und Mitun-
terzeichnende, betreffend unsportliche Gebühren im 
Sportzentrum Eselriet 

 E: 25.08.2016  -- 

099/16  Antrag an das Büro des Grossen Gemeinderates zur 
Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Gemein-
derates, Andreas Hasler, GLP, und Erik Schmausser, 
GLP, sowie Mitunterzeichnende, betreffend „Politische 
Diskussion vorhersehbar machen“ 

 E: 14.07.2016  Büro GGR 

100/16  Postulat Thomas Hildebrand, FDP, und Mitunterzeich-
nende, betreffend „Flankierende Massnahmen für den 
städtisch geförderten Alterswohnungsbau“ 

 E: 30.08.2016  -- 
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RÜCKZUG EINES ANTRAGES DES STADTRATES UND NEUVORLAGE DES SACHGESCHÄFTES 
 
Geschäft-Nr. 070/15 
Antrag des Stadtrates betreffend Aufwertung und Erschliessung Areal Moosburg; Genehmigung der Bauab-
rechnung 
 
Der Stadtrat zog seinen ursprünglichen Antrag zur Genehmigung der Bauabrechnung betreffend Aufwertung 
und Erschliessung des Areal Moosburg zurück und übermittelte dem Rat zur Vorlage einen neuformulierten 
Antrag (SRB-Nr. 2016-108; Geschäft-Nr. 093/16; Newsletter vom 20. Juli 2016). 
 
 
ANTWORTEN ZU PARLAMENTARISCHEN VORSTÖSSEN 

 
Geschäft-Nr. 083/16 
Anfrage Andreas Hasler, GLP, und Mitunterzeichnende, betreffend Werterhaltung der städtischen Immobilien 
 
Die Antwort des Stadtrates gemäss Auszug aus dessen Protokoll vom 14. Juli 2016 (SRB-Nr. 2016-105) wurde 
dem Grossen Gemeinderat mit Newsletter vom 20. Juli 2016 kenntlich gemacht. Die Pendenz ist somit erledigt 
und erlischt aus der gemeinderätlichen Geschäftskontrolle. 
 
 
Geschäft-Nr. 084/16 
Anfrage Andreas Hasler, GLP, und Mitunterzeichnende, betreffend Werterhaltung der städtischen Strassen 
 
Die Antwort des Stadtrates gemäss Auszug aus dessen Protokoll vom 14. Juli 2016 (SRB-Nr. 2016-106) wurde 
dem Grossen Gemeinderat mit Newsletter vom 20. Juli 2016 kenntlich gemacht. Die Pendenz ist somit erledigt 
und erlischt aus der gemeinderätlichen Geschäftskontrolle. 
 
 
Geschäft-Nr. 091/16 
Anfrage Erik Schmausser, GLP, und Mitunterzeichnende, betreffend Energiestrategie für städtische Immobilien 
 
Die Antwort des Stadtrates gemäss Auszug aus dessen Protokoll vom 14. Juli 2016 (SRB-Nr. 2016-104) wurde 
dem Grossen Gemeinderat mit Newsletter vom 20. Juli 2016 kenntlich gemacht. Die Pendenz ist somit erledigt 
und erlischt aus der gemeinderätlichen Geschäftskontrolle. 
 
 
 
EINGANG VON ABSCHIEDEN DER VORBERATENDEN KOMMISSIONEN 
 
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION RPK: 
 
Geschäft-Nr. 080/16 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Schlussabrechnungen der Tiefgarage unter dem Märtplatz 
und der Neugestaltung des Märtplatzes, Effretikon 
 
Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission vom 9. August 2016 wurde dem Grossen Gemeinderat mit 
Newsletter vom 16. August 2016 kenntlich gemacht. Das Geschäft ist anlässlich der heutigen Sitzung zur Be-
handlung traktandiert (vgl. Traktandum 4). 
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Geschäft-Nr. 090/16 
Antrag des Stadtrates betreffend Kenntnisnahme der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2015 des Alters-
zentrums Bruggwiesen 
 
Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission vom 12. August 2016 wurde dem Grossen Gemeinderat mit 
Newsletter vom 16. August 2016 kenntlich gemacht. Das Geschäft ist anlässlich der heutigen Sitzung zur Be-
handlung traktandiert (vgl. Traktandum 5). 
 
 
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION GPK: 
 
Geschäft-Nr. 092/16 
Teilrevision Anstaltsverordnung des Alterszentrums Bruggwiesen 
 
Der Abschied der Geschäftsprüfungskommission vom 14. August 2016 wurde dem Grossen Gemeinderat mit 
Newsletter vom 16. August 2016 kenntlich gemacht. Das Geschäft ist anlässlich der heutigen Sitzung zur Be-
handlung traktandiert (vgl. Traktandum 6). 
 
 
BESTAND DES GREMIUMS / 
RÜCKTRITT VON GEMEINDERÄTIN MICHÈLE VÖGELI, JLIE, AUS DEM GESAMTRAT UND DER 
GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

AUSGANGSLAGE 

Gemeinderätin Michèle Vögeli hat dem Bezirksrat mit E-Mail vom 19. Juli 2016 ihre Demission als Mitglied des 
Grossen Gemeinderates von Illnau-Effretikon kommuniziert, da infolge Verlegung deren Wohnsitzes in eine 
andere zürcherische Gemeinde die rechtliche Legitimation entfällt, weiterhin im Stadtparlament zu politisieren 
(vgl. § 24, Gesetz über die politischen Rechte, GPR, LS 161 vom 27. Februar 2005). 

Gemeinderätin Michèle Vögeli rückte aufgrund ihres im Rahmen der Erneuerungswahlen 2010-2014 erzielten 
Wahlergebnisses ins städtische Parlament nach, als seinerzeit ihr Vorgänger, der ehemalige Gemeinderat Livio 
Piatti, seinen Rücktritt per 31. Dezember 2011 erklärte. 

Gemeinderätin Michèle Vögeli war nebst der üblichen Amtstätigkeit im Jahre 2013 zudem Mitglied der für die 
Revision der gemeinderätlichen Geschäftsordnung eingesetzten Spezialkommission. Sie wurde anlässlich der 
Erneuerungswahlen zur Amtsdauer 2014-2018 im Amt bestätigt und nahm ab Neukonstituierung des Rates 
auch in der vorberatenden Geschäftsprüfungskommission Einsitz. 

Die Jungliberalen Illnau-Effretikon verfügen über drei Mandate im Legislativorgan und bilden zusammen mit der 
Freisinnig demokratischen Partei FDP eine eigenständige Fraktion. Der nun freigewordene Sitz war für den Rest 
der Amtsdauer wiederzubesetzen. 

NACHRÜCKEN VON CLAUDIO JEGEN 

Der dafür zuständige Bezirksrat hat den Stadtrat mit Beschluss vom 2. August 2016 angewiesen, die Ersatzbe-
zeichnung vorzunehmen. Für Ersatzwahlen kommt sinngemäss § 108 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR; LS 161 vom 27. Februar 2005) zur Anwendung, wonach der Stadtrat die erste Ersatzperson der 
betreffenden Liste als gewählt erklärt.  
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In der Folge ergaben die an die Hand genommenen Abklärungen, dass Claudio Jegen, Illnau, die Nachfolge von 
Michèle Vögeli antreten soll. Der Stadtpräsident hat mit Verfügung vom 9. August 2016 Claudio Jegen als ge-
wählt erklärt. 
 
Die Ersatzwahl des durch den Rücktritt freigewordenen Mandates in der Geschäftsprüfungskommission erfolgt 
anlässlich der heutigen Sitzung unter Traktandum 3. 
 
 
WEITERE MITTEILUNGEN 
 
PERSÖNLICHE VORSTELLUNG VON GEMEINDERAT HANSJÖRG GERMANN, FDP 
NEUES RATSMITGLIED 
 
Gemeinderat Hansjörg Germann, FDP, begrüsst das Plenum und richtet sich introduktionierend an den Rat. 
Hansjörg Germann, 51-jährig, ist in Zürich aufgewachsen. In den 1980er Jahren absolvierte er eine Lehre in der 
Maschinenindustrie, worauf er im Anschluss am Technikum Winterthur ein Studium in Maschinenbau in Angriff 
nahm uns sich später an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH weiterbildete. Nach längerer For-
schungstätigkeit wechselte Germann in die Versicherungsbranche, wo er nun seit alsbald 20 Jahren, haupt-
sächlich im Bereich „Anlagen“ (Vermögensverwaltung und Pensionskassen) tätig ist. Seit kurzem obliegt Ger-
mann die Leitung der europäischen Risikomanagement-Abteilung der Zürich-Versicherungs-Gruppen. 
 
Germann ist verheiratet; seine Ehefrau Claudia Germann-Buffoni nahm in den Jahren 2008/2009 Einsitz im 
Grossen Gemeinderat und dürfe daher den einen oder anderen nicht unbekannt sein. Das politische Engage-
ment im städtischen Parlament zähle sozusagen zu den Familientraditionen, sei doch wenig bekannt, dass auch 
Hansjörg Germanns Onkel, Max Rohner, von 1982 bis 1986 für die CVP im Legislativorgan wirkte. 
 
Hansjörg Germann sei seit Langem Mitglied der örtlichen Freisinnig Demokratischen Partei FDP und präsidierte 
die Ortssektion während dreieinhalb Jahren. Germann offenbart, dass er ein richtiger „Liberaler“ sei – und dazu 
stehe. Zudem habe er in allen Herren Länder auf dieser Welt gearbeitet, u.a. auch in China. Er sei wohl daher 
der erste italienische Staatsbürger, der im Gemeinderat Chinesisch spreche.  
 
Gemeinderat Germann schliesst seine persönliche Vorstellung mit dem Dank an das Plenum für dessen Auf-
merksamkeit. 
 

-------------------- 
 
PERSÖNLICHE VORSTELLUNG VON GEMEINDERAT CLAUDIO JEGEN, JLIE 
NEUES RATSMITGLIED 
 
Gemeinderat Claudio Jegen, JLIE, begrüsst das versammelte Parlament, indem er es wissen lässt, dass er just 
in diesem Jahr das Pensionskassenalter erreicht habe. Aufgewachsen sei er im Ortsteil Tagelswangen von 
Lindau. Nach Abschluss der offiziellen Schulen habe er eine dreijährige Lehre im Bankensektor absolviert, die er 
mit der Berufsmaturität abgeschlossen habe. Derzeit arbeitet Jegen als Assistent zweier Kundenberater bei der 
Credit Suisse, wo er zudem auf dem Wege sei, selbst zum Junior-Kundenberater zu avancieren.  
 
Privat sei er seit dreieinhalb Jahren mit seiner in Zürich wohnhaften Freundin liiert. Vor rund einem Jahr habe er 
zudem mit dem Studium in Kommunikation an der HWZ (Hochschule für Wirtschaft in Zürich) begonnen, das er 
in drei Jahren mit dem Titel „Bachelor in Business Communications“ abschliessen wird. Zudem habe er her-
nach das Bedürfnis, den Masterabschluss zu erlangen.  
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Jegen freut sich auf die heutige Herausforderung in seiner politischen Karriere einen weiteren Markstein zu 
legen. Zusätzlich zum Präsidium der Jungliberalen Illnau-Effretikon amtet Claudio Jegen seit zwei Jahren im 
Vorstand der Jungfreisinnigen im Kanton Zürich, wo er ein ausgeprägtes Netzwerk habe aufbauen können. Das 
politische Engagement sei ihm sprichwörtlich in die Wiege gelegt worden, habe doch schon sein Grossvater 
seine Dienste in der städtischen Politik und auch im Zürcher Kantonsrat eingebracht. Auch seine Mutter habe 
sich noch während seiner Schulzeit in der Gemeinde Lindau in der dortigen Schulpflege als deren Vorsitzende 
politisch betätigt. 
 
Gemeinderat Jegen freut sich, die neuen parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen alsbald kennenzulernen 
und dankt für das entgegengebrachte Interesse. 
 

-------------------- 
 
 
VERTRETUNG DES PRÄSIDIUMS NACH AUSSEN 
 
− Montag, 1. August 2016 

Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag zu Illnau 
 

-------------------- 
 
WEITERE MITTEILUNGEN 
 
FRAKTIONS- ODER PERSÖNLICHE ERKLÄRUNGEN  
 
Gemeinderat Peter Vollenweider, BDP, durch das Ratsbüro beauftragt, die Anmeldungen der Mitglieder sowohl 
des Stadtrates auch des Grossen Gemeinderates für das diesjährig am 18. Juli in Oberglatt stattgefundene 
Ratsherrenschiessen zu koordinieren, blickt auf den Schiesswettbewerb zurück und zieht bezüglich der erzielten 
Resultaten ein zufriedenes Résumé, er erhofft sich für die Zukunft jedoch eine regere Teilnahme und weist 
gleichzeitig auf das 50. Am 17. September stattfindende Gemeindeschiessen hin, wozu sämtliche Versammelte 
ebenso eingeladen sind. 
 

-------------------- 
 
Präsident Roger Miauton hat sein Präsidialjahr bekanntlich unter das Motto Energie, bzw. „Eigrene“, wie er es 
nennt, gestellt. Miauton projiziert dazu eine Quiz-Frage in den Saal, die am Schluss der Sitzung der Lösung zu-
geführt wird. Die entsprechenden Folien mit Fragen und Antworten finden sich im Anhang zu diesem Protokoll. 
 

-------------------- 
 

Im Anschluss zur Ratssitzung richtet Stadtrat Mathias Ottiger, SVP, Ressort Gesundheit, auf dessen persönliche 
Kosten, einen Apéro im Saalfoyer aus. Der Präsident verdankt die Spende; das Plenum lässt Applaus folgen. 
 

-------------------- 
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2. ERSATZWAHL EINES MITGLIEDES DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION RPK FÜR DEN
REST DER AMTSDAUER 2014/2018

Gemeinderat Herbert Kempf, SVP, bisher Mitglied der gemeinderätlichen Rechnungsprüfungskommission RPK, 
teilte mit Schreiben vom 8. Juli 2016 seinen Rücktritt aus der vorberatenden Kommission mit, weshalb für den 
Rest der Amtsdauer 2014-2018 ein entsprechender Ersatz gewählt werden muss. Das Plenum wurde anlässlich 
der letzten Sitzung und mittels Newsletter über diesen Rücktritt in Kenntnis gesetzt. Das Ratsbüro hat die Inter-
fraktionelle Konferenz beauftragt, einen Wahlvorschlag zur Besetzung des freigewordenen Mandates zu erarbei-
ten und dem Rat zu präsentieren. 

Gemeinderat Urs Gut, GP,  gibt namens der Interfraktionellen Konferenz den Wahlvorschlag bekannt. Nominiert 
wird Gemeinderat Peter Wohlgensinger, SVP. 

Ratspräsident Roger Miauton, SVP, fragt den Rat an, ob der Vorschlag vermehrt wird. 

-------------------- 

Laut Art. 55, Ziff. 1 der gemeinderätlichen Geschäftsordnung sind die Voraussetzungen für eine Wahlerklärung 
erfüllt. Dies ist der Fall, wenn nur ein Vorschlag und dazu kein Gegenvorschlag bekannt gegeben wird. Der Rat 
macht keine Anstalten, ein weiteres Ratsmitglied für diese Vakanz zu nominieren. 

-------------------- 

ERGEBNIS: 

Gemeinderatspräsident Miauton erklärt sodann (nach einem Versprecher, wonach er zuerst beinahe Peter 
Vollenweider in Amt und Würden erhoben hätte) Peter Wohlgensinger, SVP, für gewählt und wünscht ihm viel 
Freude und Genugtuung im Amt. 

-------------------- 

Es ist das Bedürfnis von Gemeinderat Peter Wohlgensinger, SVP, sich an den Rat zu richten. Gemeinderat 
Wohlgensinger bedankt sich zunächst für das ihm durch die Wahl entgegengebrachte Vertrauen, um danach auf 
die Funktion des Gremiums der Rechnungsprüfungskommission hinzuweisen. Wie es der zugrundeliegende 
Wortstamm bereits ableiten liesse, handle es sich bei der Rechnungsprüfungskommission um jenes Gremium, 
welches die jeweiligen Rechnungen prüft. Gemeinderat Wohlgensinger adressiert sich explizit an den Stadtrat. 
Der Stadtrat habe zur Kenntnis zu nehmen, dass der Grosse Gemeinderat zur Erfüllung der umschriebenen Auf-
gabe kompetente Mitglieder in diese vorberatende Kommission gewählt habe; an deren Spitze stünde ein 
Fachmann, der sich auch beruflich mit der Materie befasse.  

Gemeinderat Wohlgensinger verlangt, dass der Rechnungsprüfungskommission Anerkennung gezollt und auch 
etwas mehr Wertschätzung für die geleistete Arbeit entgegengebracht wird. Der Stadtrat möge durch die 
Rechnungsprüfungskommission eingebrachte Vorschläge für Verbesserungen oder korrektive Rückmeldungen 
zu Vorlagen ernst nehmen; insbesondere, wenn solche Haltungen von links bis rechts, ungeachtet der politi-
schen Couleur, in Einstimmigkeit kolportiert würden. Kritik sei nicht gleich als Abwertung der stadträtlichen 
Arbeit zu verstehen. Wenn der Stadtrat jedoch nicht gewillt sei, auf Wünsche und Erwartungen der Rechnungs-
prüfungskommission einzutreten, so sei auch zu hinterfragen, welchen Sinn und Zweck dieses Gremium über-
haupt noch erfülle. Mit Aussagen wie „das haben wir jetzt während 20 Jahren in dieser Weise praktiziert“ oder 
„wir machen, wie uns beliebt, ungeachtet dessen, was Kommission oder Parlament beschliessen“ gewinne 
man kein Vertrauen oder Sympathien.  
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Gelächter in den Reihen des Stadtrates. 

Gemeinderat Wohlgensinger schliesst sein Votum mit dem Ersuchen, wonach der Stadtrat seine Fehler auch 
eingestehen soll, denn sie würden naturgemäss hin und wieder passieren.  

Peter Wohlgensinger freut sich auf eine gute Zusammenarbeit in der Rechnungsprüfungskommission und mit 
dem Stadtrat und dankt dem Plenum für dessen aufmerksames Zuhören. 

-------------------- 

Mitteilung durch Wahlanzeige an: 
− den Gewählten. 
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3. ERSATZWAHL EINES MITGLIEDES DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION GPK FÜR DEN
REST DER AMTSDAUER 2014/2018

Gemeinderätin Michèle Vögeli, JLIE, bisher Mitglied der gemeinderätlichen Geschäftsprüfungskommission 
GPK, hat bekanntlich ihre Demission von ihrem Amt als Mitglied des Parlamentes kommuniziert. In der Folge 
scheidet sie auch aus der vorberatenden Geschäftsprüfungskommission aus, weshalb für den Rest der Amts-
dauer 2014-2018 ein entsprechender Ersatz zu wählen ist. 

Die Interfraktionelle Konferenz wurde durch das Ratsbüro beauftragt, dem Gesamtrat einen Wahlvorschlag zur 
Besetzung des freigewordenen Mandates zu präsentieren. 

Gemeinderat Urs Gut, GP, gibt namens der Interfraktionellen Konferenz den Wahlvorschlag bekannt. Nominiert 
wird Gemeinderat Stefan Eichenberger, JLIE. 

Ratspräsident Roger Miauton, SVP, fragt den Rat an, ob der Vorschlag vermehrt wird. 

-------------------- 

Laut Art. 55, Ziff. 1 der gemeinderätlichen Geschäftsordnung sind die Voraussetzungen für eine Wahlerklärung 
erfüllt. Dies ist der Fall, wenn nur ein Vorschlag und dazu kein Gegenvorschlag bekannt gegeben wird. Der Rat 
macht keine Anstalten, ein weiteres Ratsmitglied für diese Vakanz zu nominieren. 

-------------------- 

ERGEBNIS: 

Gemeinderatspräsident Miauton erklärt sodann Stefan Eichenberger, JLIE, für gewählt und wünscht ihm viel 
Freude und Genugtuung im Amt. 

Mitteilung durch Wahlanzeige an: 
− den Gewählten. 
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4. GESCHÄFT-NR. 080/16 
Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Schlussabrechnungen der Tiefgarage unter 
dem Märtplatz und der Neugestaltung des Märtplatzes, Effretikon 

 
ANTRAG DES STADTRATES  
 
Der Stadtrat unterbreitet mit Beschluss-Nr. 2016-40 dem Grossen Gemeinderat mittels Auszug aus dem stadt-
rätlichen Protokoll vom 17. März 2016 folgenden Antrag: 
 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES STADTRATES 
BESCHLIESST: 

 
 
 

1. Die Bauabrechnung über die infolge eines Rekurses nicht ausgeführten Tiefgarage mit 91 Parkplätzen unter 
dem Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 265‘322.25 (inkl. MwSt.) und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-
Effretikon von Fr. 150‘055.20 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 510.5010.21, wird genehmigt. 

2. Die Bauabrechnung über die Erweiterung der Tiefgarage Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 3‘063‘385.85 
(inkl. MwSt.) und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 2‘642‘170.30 zu Lasten der Investi-
tionsrechnung, Konto 510.5010.51, und einer Kreditunterschreitung von Fr. 32‘829.30 wird genehmigt. 

3. Die Bauabrechnung über die Platzgestaltung Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 771‘472.50 (inkl. MwSt.) 
und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 449‘706.45 zu Lasten der Investitionsrechnung, 
Konto 510.5010.20, und einer Kreditunterschreitung von Fr. 10‘293.55 wird genehmigt. 

4. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ausgeschlossen. 

5. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Stadtrat Ressort Tiefbau 
b. Abteilung Finanzen 
c. Abteilung Tiefbau 
d. Abteilung Präsidiales (dreifach) 

 

 
-------------------- 

 
Für die detaillierten Ausführungen und den exakten Wortlaut des Weisungstextes wird auf die separaten Akten 
verwiesen. 
 

-------------------- 
 
ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION (RPK) 
 
Die Vorbereitung dieses Geschäftes fand durch die Rechnungsprüfungskommission RPK statt. Mit Schreiben 
vom 9. August 2016 unterbreitet die RPK dem Gesamtrat einen einstimmigen Antrag, wonach sie diesem die 
Genehmigung des Antrages empfiehlt. Der detaillierte Wortlaut ergibt sich aus dem separaten Kommissionsab-
schied. 
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PLENARDEBATTE 
 

Verzicht auf die Durchführung einer Eintretensdebatte, da die anwendbaren Bestimmungen der gemeinderätli-
chen Geschäftsordnung (Art. 32 GeschO GGR) eine grundsätzliche Einführungsdiskussion im vorliegenden Fall 
nicht zwingend vorschreiben.  
 

-------------------- 
 

REFERAT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION,  
REFERENT GEMEINDERAT ADRIAN KINDLIMANN, SP 
 

Gemeinderat Adrian Kindlimann, SP, in seiner Funktion als Referent der Rechnungsprüfungskommission, präsen-
tiert dem Rat die Vorlage und nimmt nochmals dezidierten Bezug auf die wichtigsten Eckpunkte des Geschäftes. 
Der Kerngehalt ergibt sich aus den detaillierten Geschäftsakten, insbesondere der stadträtlichen Antragsschrift 
und dem sinngemäss rezitierten Kommissionsabschied, wozu auf die separaten Dokumente verwiesen wird.  
 

Auf die wortgetreue Protokollierung der Ausführungen des Kommissionsreferenten wird zufolge der eindeutigen 
Faktenlage und der subsidiär konsultierbaren Dokumente verzichtet. 
 

-------------------- 
 
ALLGEMEINE DEBATTE 
 

Auf entsprechende Anfrage durch den Ratspräsidenten begehren weder weitere Mitglieder der vorberatenden 
Rechnungsprüfungskommission noch weitere Mitglieder des Gesamtplenums das Wort, worauf der Vorsit-
zende im Sitzungsverlauf zum Abstimmungsverfahren des zugrundeliegenden Traktandums schreitet. 
 

-------------------- 
ABSTIMMUNG 

DER GROSSE GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES STADTRATES 
BESCHLIESST: 

 
 
 

1. Die Bauabrechnung über die infolge eines Rekurses nicht ausgeführten Tiefgarage mit 91 Parkplätzen unter 
dem Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 265‘322.25 (inkl. MwSt.) und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-
Effretikon von Fr. 150‘055.20 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 510.5010.21, wird genehmigt. 

2. Die Bauabrechnung über die Erweiterung der Tiefgarage Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 3‘063‘385.85 
(inkl. MwSt.) und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 2‘642‘170.30 zu Lasten der Investiti-
onsrechnung, Konto 510.5010.51, und einer Kreditunterschreitung von Fr. 32‘829.30 wird genehmigt. 

3. Die Bauabrechnung über die Platzgestaltung Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 771‘472.50 (inkl. MwSt.) 
und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 449‘706.45 zu Lasten der Investitionsrechnung, 
Konto 510.5010.20, und einer Kreditunterschreitung von Fr. 10‘293.55 wird genehmigt. 

4. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ausgeschlossen. 
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5. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Stadtrat Ressort Tiefbau 
b. Abteilung Finanzen 
c. Abteilung Tiefbau 
d. Abteilung Präsidiales (dreifach) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Über die Dispositivziffern 1, 2 und 3 ergehen einzelne dezidierte Abstimmungen, welche allesamt einstimmig zu 
Gunsten des stadträtlichen Antrages ausfallen. Auch die hernach durchgeführte Schlussabstimmung liefert ein 
einstimmiges Resultat zu Tage. 
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5. GESCHÄFT-NR. 090/16 
Antrag des Stadtrates betreffend Kenntnisnahme der Jahresrechnung und des Jahresberichts 
2015 des Alterszentrums Bruggwiesen 

 
ANTRAG DES STADTRATES  
 
Der Stadtrat unterbreitet mit Beschluss-Nr. 2016-71 dem Grossen Gemeinderat mittels Auszug aus dem stadt-
rätlichen Protokoll vom 12. Mai 2016 folgenden Antrag: 
 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES STADTRATES 
BESCHLIESST: 

 
1. Die Jahresrechnung 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen mit einem Ertragsüberschuss von 

Fr. 1‘333‘367.18 wird zur Kenntnis genommen. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 
Fr. 8‘336’512.98 aus. Das Eigenkapital erhöht  sich durch den Ertragsüberschuss auf Fr. 5‘748‘131.80. 

2. Der Jahresbericht 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen und der dezentralen Wohngruppe wird zur 
Kenntnis genommen.  

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Präsident Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18, 

8315 Lindau   
b. Geschäftsleitung Alterszentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Märtplatz 19, 8307 Effretikon 
c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Hochbau 
f. Abteilung Finanzen 
g. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

 
-------------------- 

 
Für die detaillierten Ausführungen und den exakten Wortlaut des Weisungstextes wird auf die separaten Akten 
verwiesen. 
 

-------------------- 
 
PLENARDEBATTE 
 
Verzicht auf die Durchführung einer Eintretensdebatte, da die anwendbaren Bestimmungen der gemeinderätli-
chen Geschäftsordnung (Art. 32 GeschO GGR) eine grundsätzliche Einführungsdiskussion im vorliegenden Fall 
nicht zwingend vorschreiben.  
 

-------------------- 
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REFERAT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION,  
REFERENT GEMEINDERAT ANDREAS HASLER, GLP 
 
Gemeinderat Andreas Hasler, GLP,  in seiner Funktion als Referent der Rechnungsprüfungskommission, präsen-
tiert dem Rat die Vorlage und nimmt nochmals dezidierten Bezug auf die wichtigsten Eckpunkte des Geschäftes. 
Der Kerngehalt ergibt sich aus den detaillierten Geschäftsakten, insbesondere der stadträtlichen Antragsschrift 
und dem sinngemäss rezitierten Kommissionsabschied, wozu auf die separaten Dokumente verwiesen wird.  
 
Auf die wortgetreue Protokollierung der Ausführungen des Kommissionsreferenten wird zufolge der eindeutigen 
Faktenlage und der subsidiär konsultierbaren Dokumente verzichtet. 
 

-------------------- 
 
ALLGEMEINE DEBATTE 
 
Auf entsprechende Anfrage durch den Ratspräsidenten begehren weder weiter Mitglieder der vorberatenden 
Rechnungsprüfungskommission noch weitere Mitglieder aus dem Gesamtplenum das Wort. Allerdings wünscht 
das für das Geschäft zuständige Mitglied des Stadtrates Mathias Ottiger, SVP, Ressort Gesundheit, zu spre-
chen. 
 

-------------------- 
 
Stadtrat Mathias Ottiger, SVP, möchte die Gelegenheit nutzen, um den erfolgreichen Geschäftsgang des Alters-
zentrums Bruggwiesen AZB zu würdigen. In seinen Worten dankt Ottiger insbesondere dem Verwaltungsrat 
und namentlich der auf der Zuschauertribüne des Ratssaales anwesenden Person von Margrit Lüscher, ihres 
Zeichens Geschäftsleiterin des Alterszentrums, für deren hervorragende Leistung im Jahre 2015.  
 
In einer Zeit, wo im Alterswesen – und insbesondere vielen Wohninstitutionen – grosse Defizite vorherrschen, 
arbeite das Alterszentrum wirtschaftlich hervorragend. Diese ausgezeichnete Leistung anerkennt Stadtrat Otti-
ger persönlich, sie erfüllt ihn mit grossem Stolz. Ottiger ermuntert das im Stadthaussaal anwesende Personal, 
den erfolgreichen Pfad weiterzuführen. 
 
Zu den im Abschied der Rechnungsprüfungskommission enthaltenen Kommentaren äussert sich Ottiger wie 
folgt:  
 
Zur Budgetpolitik: 
Es gestaltete sich schwierig, in einer Aufbauphase und nach den glücklicherweise ausgestandenen turbulenten 
Zeiten der letzten Jahre, sämtlichen formalen Ansprüchen zu genügen. Allerdings nehmen sowohl Stadtrat als 
auch Verwaltungsrat deren Aufgabe und die geäusserte Kritik der Rechnungsprüfungskommission ernst, um die 
Situation einer Optimierung beizuführen. 
 
Zum Zielband des Eigenkapitals: 
Der Stadtrat habe bereist hinlänglich kommuniziert, dass es dessen erklärtes Ziel sei, hierzu Grundlagen zu 
schaffen, weshalb der Stadtrat die Thematik auch zum Thema seiner letzten Klausur machte. Stadt- und Verwal-
tungsrat befinden sich in diesbezüglichen Verhandlungen. 
 
Zur Verbuchung des Erbteils einer Nachlassgeberin: 
Die Revisionsstelle habe die korrekte Rechnungsführung attestiert. Der Stadt- bzw. Verwaltungsrat hätten sich 
hierbei an die kantonalen bzw. kommunalen Vorgaben gehalten.  
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Zum Freizeitguthaben der Belegschaft: 
Es entspreche einer Tatsache, die es nicht schön zu reden gelte, wonach das Personal Überzeitsaldi von über 
5900 Stunden angehäuft habe; pro Mitarbeiter summiere sich die Kumulation auf eineinhalb Stunden gegenüber 
der vereinbarten Arbeitszeit. Das erklärte Ziel der Geschäftsleitung sei es, dass das Personal die angewachsene 
Mehrzeit im folgenden Geschäftsjahr kompensiert. Der Beizug von externem Personal soll den Zeitabbau in den 
eigenen Reihen ermöglichen.  
 

-------------------- 
 
Der Ratspräsident stellt Erschöpfung der Diskussion fest und schreitet zur Abstimmung. 
 

-------------------- 
ABSTIMMUNG 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON 

AUF ANTRAG DES STADTRATES 
BESCHLIESST: 

 
1. Die Jahresrechnung 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen mit einem Ertragsüberschuss von 

Fr. 1‘333‘367.18 wird zur Kenntnis genommen. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 
Fr. 8‘336’512.98 aus. Das Eigenkapital erhöht  sich durch den Ertragsüberschuss auf Fr. 5‘748‘131.80. 

2. Der Jahresbericht 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen und der dezentralen Wohngruppe wird zur Kennt-
nis genommen.  

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Präsident Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18,  

8315 Lindau   
b. Geschäftsleitung Alterszentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Märtplatz 19, 8307 Effretikon 
c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Hochbau 
f. Abteilung Finanzen 
g. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

__________________________________________________________________________________________________ 
Über die Dispositivziffern 1 und 2 ergehen einzelne dezidierte Abstimmungen, welche allesamt einstimmig zu 
Gunsten des stadträtlichen Antrages ausfallen. Auch die hernach durchgeführte Schlussabstimmung liefert ein 
einstimmiges Resultat zu Tage. 
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6. GESCHÄFT-NR. 092/16 
Teilrevision Anstaltsverordnung des Alterszentrums Bruggwiesen 

 
ANTRAG DES STADTRATES  
 
Der Stadtrat unterbreitet mit Beschluss-Nr. 2016-84 dem Grossen Gemeinderat mittels Auszug aus dem stadt-
rätlichen Protokoll vom 12. Mai 2016 folgenden Antrag: 
 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND GESTÜTZT AUF § 49bis ABS. 4 DER GEMEINDEORDNUNG 

BESCHLIESST: 
 

1. Die Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen vom 6. März 2008 wird wie folgt angepasst 
(Änderungen unterstrichen): 

Art. 8 Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB 

− lit a) bis q) unverändert 

− lit r) bestimmt die Vorsorgekasse für das Personal und schliesst mit dieser die erforderlichen 
Anschlussverträge. (neu) 

Art. 23 Das Personal ist bei der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK) oder bei einer ande-
ren Versicherungskasse mit mindestens gleichwertigen Leistungen vorsorgeversichert. 

2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Bruno Wittwer, Präsident, Fischeracherstrasse 18,  
8315 Lindau 

b. Alterszentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Geschäftsleiterin, Märtplatz 19, 8307 Effretikon 
c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

 
-------------------- 

 
Für die detaillierten Ausführungen und den exakten Wortlaut des Weisungstextes wird auf die separaten Akten 
verwiesen. 
 

-------------------- 
 
PLENARDEBATTE 
 
Der Ratspräsident fragt das Plenum an, ob es eine Eintretensdebatte im Sinne von Art. 32 der gemeinderätli-
chen Geschäftsordnung wünscht. 
 

-------------------- 
 
Die FDP/JLIE-Fraktion, in der Person von Gemeinderat Stefan Eichenberger, bekräftigt die offenbare Notwen-
digkeit, eine grundsätzliche Einführungsdebatte zu eröffnen. Dem Anliegen wird präsidial ohne weitere Be-
schlussfassung stattgegeben. 
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-------------------- 
 
Die Eintretensdebatte wird mit den Ausführungen des zuständigen Referenten der vorberatenden Geschäfts-
prüfungskommission GPK eröffnet. Mit Schreiben vom 14. August 2016 übermittelt die GPK die Zusammenfas-
sung ihrer Erhebungen in einem einstimmigen Abschied, welcher sich für die Gutheissung des stadträtlichen 
Antrages ausspricht. Der detaillierte Wortlaut ergibt sich aus dem separaten Kommissionsabschied. 
 

-------------------- 
 
REFERAT DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 
REFERENT GEMEINDERAT MARCO NUZZI; FDP/JLIE 
 
Gemeinderat Marco Nuzzi, FDP/JLIE, vertritt den ursprünglichen Geschäftsreferenten Gemeinderat David Gavin, 
da dieser infolge geschäftlicher Verpflichtungen der heutigen Sitzung des Grossen Gemeinderates fernbleiben 
musste. 
 
Gemeinderat Marco Nuzzi präsentiert dem Rat die Vorlage und nimmt nochmals dezidierten Bezug auf die wich-
tigsten Eckpunkte des Geschäftes. Er behändigt sich dabei einer visuellen Projektion, aus welcher sich − nebst 
den übrigen detaillierten Geschäftsakten, insbesondere der stadträtlichen Antragsschrift und dem sinngemäss 
rezitierten Kommissionsabschied − der Kerngehalt der Sachlage gibt.  
 
Auf die wortgetreue Protokollierung der Ausführungen des Kommissionsreferenten wird zufolge der eindeutigen 
Faktenlage und der subsidiär konsultierbaren Dokumente verzichtet. 
 

-------------------- 
 

ALLGEMEINE EINTRETENSDEBATTE 
 
Im Rahmen der Eintretensdebatte wird das Wort von weiteren Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission 
zunächst nicht mehr gewünscht, weshalb es für das Gesamtplenum offensteht. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Stefan Eichenberger, JLIE, hebt die Wichtigkeit der heutigen Vorlage hervor; das Parlament ent-
scheide heute nicht etwa über eine untergeordnete Änderung der besagten Verordnung redaktioneller Natur, 
sondern es fasse heute einen Beschluss mit weitreichenden Finanz- und personalpolitischen Konsequenzen. 
 
Würde das Parlament dem vorliegenden Antrag des Stadtrates zustimmen, gebe man dem Alterszentrum 
Bruggwiesen und dessen Organen grünes Licht, um den Vorsorgevertrag mit der Beamtenversicherungskasse 
des Kantons Zürich (nachfolgend BVK) zu kündigen und einen anderen Versicherungsdienstleister zu wählen. 
 
Um einen Entscheid von derart hoher Bedeutsamkeit seriös zu fällen, vermögen die bislang zur Verfügung ge-
stellten vorliegenden Informationsgrundlagen nicht zu genügen; sie lassen zahlreiche Fragen unbeantwortet. 
Das Geschäft bedarf einer vertieften Auseinandersetzung anhand umfassender Dokumentationen und Informa-
tionsmaterialien.  
 
Gemeinderat Eichenberger zeigt in seinem nachfolgenden Votum die wichtigsten Unklarheiten aus Sicht der 
angeschlossenen Fraktion auf. 
 
So bestünden zahlreiche Unklarheiten in Bezug auf die durch einen Austritt aus dem Versicherungsvertrag mit 
der BVK entstehenden Ausfinanzierungskosten. Es sei nicht öffentlich bekannt, in welchem Umfang bzw. Ver-
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hältnis sich die Arbeitnehmenden bzw. -geberin daran beteiligen. Stelle sich doch die Frage, weshalb die finan-
ziellen Aspekte nicht offen gelegt würden. Zudem befremde die Aussage, wonach die beträchtliche Ausgabe 
buchhalterisch nicht über den laufenden Aufwand, sondern über eine Investition, entnommen aus dem Eigen-
kapital, abgewickelt werden solle.  
 
Im Weiteren mute der Behandlungszeitpunkt bzw. die Dringlichkeit dieser Vorlage fragwürdig an. Der Grund, 
weshalb der Stadtrat diese Vorlage im Eiltempo isoliert durch den parlamentarischen Betrieb schleuse, ohne 
zuvor auf die grundlegende und in direktem Zusammenhang stehende Interpellation zum Alterszentrum Brugg-
wiesen (vgl. GGR-Nr. 081/16; Interpellation Michael Käppeli, FDP; Andreas Hasler, GLP; Brigitte Röösli, SP, be-
treffend AZB-Eignerstrategie) einzugehen, erschliesst sich nicht ohne weitere Erklärungen, die der Stadtrat je-
doch offenbar schuldig bleibt. 
 
Der Stadtrat verfolge sodann ein nicht nachvollziehbares und widersprüchliches Gebaren, indem er dem Alters-
zentrum Bruggwiesen den Weg bereitet, dass dieses die Vorsorgeinstitution wechseln kann, während er eben 
gerade diesen Vorgang für das eigene städtische Personal unterliess. 
 
Solange die im Raum stehenden eignerstrategischen Fragen und die damit verbundenen Themen nicht beant-
wortet bzw. geklärt werden können, verfügt der Grosse Gemeinderat nach Ansicht der FDP/JLIE-Fraktion über 
keine genügende Entscheidungsgrundlage, in dieser Sache einen weitreichenden Beschluss zu fassen; über-
eilte und isolierte Entscheide, wie sie heute Abend forciert würden, seien bestimmt nicht im Dienste der Sache 
auszulegen. 
 
In der Folge beantragt Gemeinderat Eichenberger, namens der angeschlossenen Fraktion, auf die weitere Be-
handlung dieser Vorlage nicht einzutreten.  
 
Stadt- und Verwaltungsrat mögen zuerst die zugrundeliegenden Fragen beantworten, um dem Stadtparlament 
eine Standortbestimmung zu ermöglichen. Erst dann könne sich dieses in Kenntnis der Sachlage zum überge-
ordneten Zusammenhang und aus einer Gesamtsicht heraus ein umfassendes Bild der Lage verschaffen und 
einen allenfalls notwendigen Entscheid fällen.  
 

********** 
 
Auf der Zuschauertribüne haben sich unter Anführung der Geschäftsleiterin des Alterszentrums Bruggwiesen 
zahlreiche Angestellte des Alterszentrums Bruggwiesen eingefunden, um den Verhandlungsgang des Legisla-
tivorganes zu verfolgen; unter ihnen befindet sich auch der Rechnungsführer, welcher sich an dieser Stelle mit 
Zwischenrufen in den Plenarsaal bemerkbar macht. Er wünscht, sich als Personalvertretung ebenso in die Dis-
kussion einbringen zu können. 
 
Der Ratspräsident bittet um Ruhe und fordert die Zuseherschaft auf, den geordneten Ratsbetrieb nicht zu beläs-
tigen. 
 
In die Diskussion mischt sich nun auch die Geschäftsleiterin ein, welche beliebt machen möchte, am Redner-
pult zum Plenum zu sprechen. 
 
Der Präsident zeigt zunächst Verständnis für die im Politbetrieb unerfahrenen Zusehenden und deren negativ 
transportierten Emotionen. Der Ratspräsident klärt über Anstand und Sitten bei Parlamentsverhandlungen, die 
im Übrigen insbesondere auch für das gemeine Publikum gelten, auf. Zudem weist er die unerwünscht Zwi-
schenrufenden darauf hin, wonach die Stimme des Alterszentrums durch Stadtrat Matthias Ottiger, Mitglied 
des Verwaltungsrates, unter den im Saal anwesenden Diskussions- und Antragsberechtigten vertreten sei. Wei-
tere Verlautbarungen seitens der Zusehenden gelte es zu unterlassen. 
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********** 
 
Gemeinderat Paul Rohner, SVP, fasst den stadträtlichen Antrag zusammen; so möge der Grosse Gemeinderat 
eine Änderung der Anstaltsverordnung beschliessen, welche vorsehe, dass die Wahl des Vorsorgeinstituts 
künftig dem Verwaltungsrat obliege. Die vorberatende Geschäftsprüfungskommission habe dieses Ansinnen 
nach Abschluss ihrer Beratschlagung einstimmig unterstützt; auch die SVP-Fraktion spreche sich für Annahme 
(im Sinne des stadträtlichen Antrages) dieser Teilrevision aus. 
 
Der Grosse Gemeinderat selbst habe vor einiger Zeit entschieden, dass das Alterszentrum aus der Stadtverwal-
tung ausgegliedert und in eine öffentlich-rechtliche Anstalt überführt werde; mit diesem Entscheid gesteht man 
der Institution auch die Wahrung ihrer unternehmerischen Eigenständigkeit zu. Sodann sei es nur konsequent, 
dem Verwaltungsrat auch Wahlfreiheit bezüglich der Vorsorgeeinrichtung einzuräumen und zu gewähren. Die 
durch einen allfälligen Wechsel entstehenden Kosten im Umfang von Fr. 5.75 Mio. würden dem Eigenkapital 
des Alterszentrums Bruggwiesen belastet; die Mitarbeitenden hätten sich ohnehin auch bei einem Verbleib bei 
der BVK an allfälligen Sanierungskosten zu beteiligen – ob sie sich nun an den Aufwendungen zur Ausfinanzie-
rung oder an der Sanierung einer maroden Kasse beteiligen, sei letztlich unerheblich. Feststehe, dass auch das 
Personal sich per se zu beteiligen habe.  
 
Die Jahresrechnung des Alterszentrums Bruggwiesen schliesse bekanntlich mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 1.3 Mio. Aus Sicht einer öffentlich-rechtlichen Anstalt präsentiere sich dieses Resultat als ausgezeichnet, 
resultiere es sicherlich aus der ordentlichen Auslastung, anderseits aber auch durch die effiziente Führung des 
Betriebs. Allerdings sei aber auch hinlänglich publik, wonach das gute Resultat möglicherweise auch auf den 
geringfügigen Mietzinsansatz zurückzuführen sei, welcher das Alterszentrum der Stadt zu entrichten habe; und 
ebenso seien wohl die Ansätze der Pflegetaxen etwas gar hoch angesetzt. 
 

-------------------- 
 
Erneut zieht die Geschäftsleiterin von der Zuschauertribüne her verpönterweise die Aufmerksamkeit mit Zwi-
schenrufen auf sich. Der Inhalt wird an dieser Stelle zufolge inhaltlicher Belanglosigkeit nicht wiedergegeben. 
 

-------------------- 
 
Das Alterszentrum möge die ihm zustehende unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und einerseits die 
Art der Vorsorgeeinrichtung selbst bestimmen können, solle im Rahmen der Eigenkompetenz aber auch weitere 
Entscheide (z.B. Überprüfung der Pflegetaxen) verantwortungsvoll fällen. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderätin Brigitte Röösli, SP, begrüsst die zahlreichen Anwesenden und lässt diese zunächst wissen, wo-
nach in der Vergangenheit in diesem Saal schon reichlich Gelegenheit dazu bestanden hätte, sich für Geschäfte, 
die sich mit dem Alterszentrum befassten, zu interessieren (vgl. GGR-Geschäft-Nr. 071/12, Interpellation Brigitte 
Röösli, SP, und Mitunterzeichnende, betreffend Alterszentrum Bruggwiesen). 
 
Setzte sich Brigitte Röösli damals für klare Verhältnisse und für die Belange des Personals ein, so stünde sie 
heute Abend nicht auf deren Seite. Gemeinderätin Röösli hält das Ansinnen des Verwaltungsrates, einem ande-
ren Vorsorgeinstitut zum jetzigen Zeitpunkt beizutreten, für blauäugig. Die unsichere Situation auf den Finanz-
märkten und insbesondere im Vorsorgebereich biete keine stabile Grundlage, um eine Prognose darüber zu 
wagen, inwiefern die neu gewählte Pensionskasse früher oder später nicht ebenso einbreche. 
 
Gemeinderätin Röösli bekräftigt, wonach sie es mit dem Personal nur gut meine und sich für die bestmögliche 
Situation einsetzen will; mit dem vorliegenden Antrag sei dem Personal aber keine gute Lösung beschieden. 
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Gemeinderätin Röösli möchte in keinster Weise einen übereilten Entscheid herbeiführen; einen „Bruch“, wie 
sie es nennt. Das städtische Personal und das Personal des Alterszentrums sollen von ebenbürtigen Leistungen 
profitieren können und vom rechtlichen Status her einander gleichgestellt sein. 
 
Die nach wie vor zur Beantwortung pendente Interpellation zum Alterszentrum Bruggwiesen befasse sich mit 
lohntechnischen Fragen, die nach wie vor unbeantwortet sind.  
 
Selten sei sie einer Meinung mit Ratskollege Eichenberger, doch am heutigen Abend sei der Moment gekom-
men, wo sie ihm beizupflichten habe.  
 
Gelächter im Saal. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Urs Gut, GP, erachtet es als wenig zielführend, nicht auf die Behandlung der Vorlage einzutreten. 
Wie Verwaltungs- bzw. Stadtrat es auch drehen und wenden wollen, auch in zwei Monaten seien beide Gre-
mien nicht in der Lage, dem Plenum aussagekräftigere Entscheidungsgrundlagen zu unterbreiten. Wenn der 
Grosse Gemeinderat die vorliegende Teilrevision der Anstaltsverordnung nicht gutheissen wird, bleibe der Ver-
waltungsrat handlungsunfähig, um weitere Konkurrenzofferten anderer Vorsorgeeinrichtungen einzuholen.  
 
Urs Gut macht deshalb beliebt, Eintreten auf die Vorlage zu beschliessen und hernach die Detaildebatte zu füh-
ren, um danach einen Beschluss zu fassen, welchen den dafür kompetenten Gremien Handlungsspielraum für 
weitere Entscheide bietet. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Peter Vollenweider, BDP, führt aus, wonach er 22 Jahre lang Inhaber eines eigenen Unterneh-
mens gewesen sei. In der freien Marktwirtschaft würde es merkwürdig anmuten, wenn der Staat das zu wäh-
lende Vorsorgeinstitut diktieren würde. Man möge das zuständige Organ des Alterszentrums mit diesen Kom-
petenzen ausstatten; das von Freiheit und eigenem Gestaltungswillen geprägte Konzept, wie man es von den 
kleinen und mittleren Unternehmungen, den KMU, her kenne, möge auch hier Anwendung finden. Das Alters-
zentrum sei zu befähigen, die nötigen Abklärungen und Entscheide, aber auch die damit verbundenen Risiken zu 
tragen. Dem blossen Schritt, Offerten von alternativen Versicherungsdienstleistern einzuholen, sei mitnichten 
bereits ein Entscheid vorwegzunehmen. Zudem lasse sich zum heutigen Zeitpunkt der künftige Zustand der 
Beamtenversicherungskasse BVK nicht weit vorausschauend prognostizieren; die Unterdeckung werde früher 
oder später eintreten – dann gelte es, Massnahmen, um zur Sanierung beizutragen zu treffen und Geld einzu-
schiessen. Dies gäbe wiederum Hinweise darauf, wonach die Stadt selbst ihren Entscheid, bei jener Institution 
zu verbleiben, besser auch vertieft geklärt und abgewogen hätte. 
 
Die Geschäftsprüfungskommission habe bei ihrer vorberatenden Tätigkeit über genügend Informationen ver-
fügt, um ihre Abstimmungsempfehlung zu formulieren. Ein weiterer Aufschub des Entscheides entbehre jegli-
cher klaren Ausgangslage.  
 
Die BDP-Fraktion empfiehlt dem Plenum, auf die Vorlage einzutreten und dem stadträtlichen Antrag stattzuge-
ben. 
 

-------------------- 
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Von der Zuschauertribüne her erschallt kräftiger, nimmer enden wollender Applaus; Ratspräsident Miauton ver-
weist auf Art. 24 der gemeinderätlichen Geschäftsordnung, wonach sich Zuhörende sich auf der Tribüne ruhig 
zu verhalten hätten. Die Beifallsbekundungen sind nebst dem übrigen unangebrachten Verhalten unter Störung 
des Ratsbetriebes und des Entscheidungsfindungsprozesses zu subsumieren; sie sind zu unterlassen, ansons-
ten gemäss Abs. 2 des besagten Artikels die störenden Subjekte weggewiesen oder im vorliegenden Fall die 
Tribüne – notfalls unter Einsatz der Polizei – eher komplett geräumt würde. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat André Büecheler, SVP, vergegenwärtigt dem Rat dessen Handlungsoptionen bzw. Aufgabe an-
lässlich der heutigen Beratung, da das Plenum ansonsten Gefahr liefe, sich aus seinen eigenen Gefilden in 
fremde solche zu begeben. Der Entscheid, die Pensionskasse zu wechseln, obliege nicht dem Parlament, 
wenngleich sich nun auch viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier nun als Experten und Expertinnen ein-
bringen wollen würden. Der Grosse Gemeinderat könne erstens nur darüber entscheiden, ob er heute auf die-
ses Geschäft eintreten und es demnach behandeln wolle und zweitens, ob es einer Verschiebung der Kompe-
tenzen in der Anstaltsverordnung hinsichtlich Wahl einer Versicherungskasse zustimmen wolle. Mehr nicht.  
 
Die weiteren Anstalten, um einen Wechsel des Versicherungsträgers zu vollziehen, würden bei Gutheissung der 
heutigen Vorlage den Instanzen des Alterszentrums obliegen; und selbstverständlich hätten die Arbeitnehmen-
den dort im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht ebenso zu partizipieren. 
 
Die Stadt vermöge gute Gründe dafür vorzubringen, weshalb sie bei der Beamtenversicherungskasse BVK zu 
verbleiben gedenkt; die Bande zwischen BVK und Stadt seien stark, da eine Abteilungsleiterin der Stadtverwal-
tung auch im Stiftungsrat der Institution vertreten sei.  

 
-------------------- 

 
Die offenbar im Respekt nicht belehrbare Zuseherschaft spendet erneut Applaus; der Ratspräsident lässt mah-
nend gewähren. 
 

-------------------- 
 
Namens des Stadtrates wünscht das für das Alterszentrum bzw. das für das Ressort Gesundheit zuständige 
Mitglied, Mathias Ottiger, zu sprechen.  
 
Stadtrat Ottiger legt seinem Votum einsteigend zu Grunde, wonach es ihm schwer fallen werde, zwischen Ein-
tretens- und Detaildebatte zu unterscheiden. Manche der Fragen, die nun in den Rat getragen worden seien, 
vermöge er ohnehin nicht in Gänze zu beantworten.  
 
Auch Stadtrat Ottiger war einst als Parlamentarier Teil dieses Gremiums, und als zahlenkritischer Mensch könne 
er auch die durchaus kritische gefallene Darlegungen und Voten zur Sache nachvollziehen. 
 
Stadtrat und Verwaltungsrat wären übereingekommen, wonach die finanziellen Folgen eines möglichen Wech-
sels der Vorsorgeinstitution nicht Teil des vorliegenden Antrages sind. Dass der Diskussion um diese finanziel-
len Konsequenzen nun auch in der parlamentarischen Debatte Raum gegeben werde, dafür habe er Verständ-
nis.  
 
Der Verwaltungsrat setze sich intensiv mit der Thematik auseinander; die Beratungen gestalten sich intensiv 
und die Abklärungen seien aufwändig. Im Übrigen handle es sich nicht um einen Prozess der lediglich im inne-
ren Kreise des Verwaltungsrates vor sich gehe; auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien konsultativ zu 
einem Wechsel befragt worden.  
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Der Grosse Gemeinderat entscheide heute darüber, ob der Verwaltungsrat den Vorsorgeträger in eigener Kom-
petenz bestimmen bzw. wechseln könne; blicke Ottiger auf die Tribüne des Stadthaussaals, so sehe er ange-
sichts der grossen Zahl an anwesenden Personen, dass das Interesse auch seitens des Personals dafür be-
trächtlich scheine. Der Stadtrat habe mit seinem Entscheid beschlossen, den Verwaltungsrat in seinen Kompe-
tenzen zu bestärken – strategische Entscheide sollen in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegen; das sei 
aber nicht so auszulegen, wonach der Stadtrat einen Wechsel unterstütze. Der Stadtrat habe seine Erwartungen 
nach einer weitsichtigen und sorgfältigen Entscheidungsfindung an den Verwaltungsrat formuliert. 
 
Die Stadt bzw. deren Personal habe sich in einem separaten Prozess samt Urabstimmung für den Verbleib bei 
der Beamtenversicherungskasse BVK ausgesprochen.  
 
Sollte der Verwaltungsrat zum Schluss kommen, das Institut tatsächlich abzulösen, so hätte die Wahl einer 
neuen Trägerin mit äusserster Sorgfalt und in Anwendung einer kritischen Betrachtungsweise zu erfolgen. Als 
Delegierter des Stadtrates im Verwaltungsrat versichere Ottiger, dass der entsprechende Entscheid mit aller an 
den Tag zu legenden Behutsamkeit zu erfolgen habe; dafür biete auch der hervorragende organisatorische Auf-
bau des Alterszentrums Gewähr. 
 
Die letzten Jahresergebnisse würden eindeutig aufzeigen, wonach man „den Laden finanziell bestens im Griff 
hätte“. In der Diskussion werde immer wieder ein innerer Zusammenhang zur Höhe der Taxen hergestellt; um 
diese sei es im Quervergleich mit anderen Institutionen nicht schlecht bestellt. Stadtrat Ottiger adressiert sich 
speziell an Gemeinderat Paul Rohner, SVP, und berichtet, dass die Pflegebeiträge des Alterszentrums Brugg-
wiesen im nächsten Jahr unter dem Durchschnitt zu liegen kämen. 
 
Stadtrat Ottiger zeigt sich davon überzeugt, dass der Grosse Gemeinderat dem Verwaltungsrat am heutigen 
Abend die notwendigen Kompetenzen zumessen könne und er eigenverantwortlich und mit aller grösster Sorg-
falt einen weisen Entscheid herbeiführen könne, so wie er dies im umsichtigen Umgang mit den Finanzen auch 
bislang an den Tag gelegt habe. 
 
Stadtrat Ottiger kommt auf die Kostenfrage zu sprechen: Die Ausfinanzierungskosten seien abhängig vom De-
ckungsgrad. Je höher der Deckungsgrad einer Pensionskasse ausfalle, desto weniger Ausgleichszahlungen 
seien zu leisten. Bei Erstberechnung lag der Deckungsgrad der BVK bei 89 %; angesichts der damaligen Aus-
gangslage hätten so Fr. 1.17 Mio. geleistet werden müssen. Heute läge der Deckungsgrad bei 98.5 %, was nun 
Ausfinanzierungskosten im Umfang von rund Fr. 200‘000.- bis Fr. 250‘000.- auszulösen vermöge.  
 
Ferner stünde die Frage im Raum, inwiefern sich die Arbeitnehmenden an den Kosten beteiligen. Auf dem Ar-
beitsmarkt seien Pflegefachleuchte Mangelware, insbesondere solche, die über die nötigen Ausbildungen, Ab-
schlüsse und Diplome verfügen. Es gestalte sich als sehr herausfordernde Aufgabe, gutes – und auch bezahlba-
res – Personal zu rekrutieren. Als Arbeitgeberin möchte das Alterszentrum der Belegschaft ein gutes Gesamt-
paket anbieten; auch die Stadt und die Allgemeinheit profitieren davon, wenn im Alterszentrum gut ausgebilde-
tes Personal zu Werke gehe. Man bewege sich innerhalb eines umworbenen Konkurrenzfeldes, und so möge 
man den Beteiligungsfaktor gut abwägen.  
 

-------------------- 
 
Stadträtin Salome Wyss, SP, Ressort Sicherheit, verlässt die Verhandlungen um 20.30 Uhr.  
 

-------------------- 
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Ottiger derweil fährt mit der Bemerkung fort, wonach man „ein gutes Geschäft“ erziele, sobald man die „Aus-
finanzierungskosten dank geschickter Taktik in fünf Jahren wieder drin hätte“. Mit einem Wechsel erhoffe sich 
der Verwaltungsrat Einsparungen von jährlich rund Fr. 180‘000.- beim Personalaufwand zu erzielen; dann hätte 
man gar innert eineinhalb Jahren den Betrag zurück erwirtschaftet. Allerdings seien diese Annahmen stark von 
der Entwicklung des Deckungsgrades der BVK abhängig. 
 
Zur Frage, weshalb die Ausfinanzierungskosten buchhalterisch über eine Entnahme aus dem Eigenkapital und 
nicht über eine Investition aus dem Laufenden Aufwand abgewickelt würden, führt Ottiger aus, dass die Rech-
nung des Alterszentrums in dieser Weise am besten profitiere. 
 
Zum Vorwurf, weshalb der Stadtrat dieses Geschäft isoliert zum Vorstoss bezüglich Eignerstrategie behandle, 
meint Ottiger, dass sich die Fragen zur Eignerstrategie auf die übergeordnete Zielsetzung zum Verhältnis zwi-
schen Stadt und Alterszentrum beziehen. Die Wahl des Versicherungsträgers sei davon im engeren Sinne nicht 
betroffen und stehe nicht direkt im engeren Zusammenhang mit den Fragen zur Eignerstrategie. Zudem sei die 
dringliche Behandlung notwendig geworden, da die zu berücksichtigenden Kündigungsfristen bei der BVK bald 
ablaufen. 
 
Die Antworten zu den Fragen zur Interpellation Käppeli/Röösli/Hasler  werden detailliert und ausführlich, jedoch 
separat, beantwortet. 
 

-------------------- 
 
Der Ratspräsident stellt fest, dass sich das Wort im Rahmen der Eintretensdebatte noch nicht erschöpft hat und 
erteilt weiteren Votanten das Wort.  
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Andreas Hasler, GLP, stellt fest, dass in der bisherigen Diskussion dem Kern der eigentlichen 
Frage nur wenig Beachtung geschenkt wurde. Heute Abend soll nicht vorgreifend ein technischer Aspekt ins 
Zentrum der Diskussion gerückt werden, sondern vielmehr sei erst die generelle Stossrichtung des Verhältnis-
ses zwischen Stadt und Alterszentrum und die übergeordnete Strategie zu verhandeln, bevor Detailfragen ge-
klärt und isoliert Kompetenzen umgeschichtet oder anders zugewiesen würden. 
 
Es stünden Fragen im Raum, die Hinweise auf zu klärende Fragen bezüglich Organisationsform gäben. Soll das 
Alterszentrum weiterhin als öffentlich-rechtliche Anstalt geführt werden oder würde eine andere Rechtsform 
wie allenfalls beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Stiftung usw. den Anforderungen eines solchen Betriebes 
besser gerecht? 
 
Zudem können unter dem jetzigen Regime Rechnungsprüfungskommission bzw. Grosser Gemeinderat zwar 
alljährlich Rechnung und Voranschlag zur Kenntnis nehmen, dazu formulierte Erwartungen würden durch den 
Stadt- bzw. Verwaltungsrat jedoch nicht mit letzter Konsequenz erfüllt. 
 
In Anbetracht aller Umstände sei die Vornahme einer Grundsatzdiskussion bzw. eine detaillierte Auslegeord-
nung prioritär. Erst in Kenntnis aller in den Raum zu stellenden Aspekte könne auf Basis gesicherter Fakten 
Detailentscheide, die mit der generellen Strategie einhergehen, gefällt werden. 
 
Andreas Hasler möchte die fraglichen Kompetenzen nicht ohne Weiteres abgeben; zumal sich Aussagen der 
Geschäftsprüfungskommission, welche dieses Geschäft offenbar detailliert geprüft hat, des Stadt- und des 
Verwaltungsrates bezüglich eines möglichen Vertragsaustrittes so derart widersprechen, dass kein gutes Gefühl 
zurückbleibe. 
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Gemeinderat Andreas Hasler plädiert dafür, auf dieses Geschäft nicht einzutreten. 
 

-------------------- 
 
In Anbetracht des gestellten Rückweisungsauftrages unterbricht der Ratspräsident an dieser Stelle die Sitzung 
für zehn Minuten, damit die Fraktionen sich zur Beratung über das weitere Vorgehen zurückziehen können. 
 
In der Pause wird dem Ratsbüro das unsägliche Verhalten der Geschäftsleiterin (während der Sitzung auf der 
Tribüne und in der Pause im Saalfoyer) von mehreren Ratsmitgliedern angezeigt und kritisiert. Ebenso wird dem 
Ratsbüro zugetragen, wonach sich die Geschäftsleiterin weitgehend dahin habe vernehmen lassen, dass man 
sie aus dem Saal tragen müsse, wenn ihr das Wort verboten würde. Das Ratsbüro erwägt Massnamen, um die 
Tribüne allenfalls räumen zu lassen. 
 
Ebenso noch während der Pause werden einige Parlamentarier und Parlamentarierinnen Zeuge, wie die Ge-
schäftsleitung, oben über das Geländer des Zuschauerbalkons förmlich hinunter schreiend, Gemeinderätin Bri-
gitte Röösli, unten im Saal, verbal scharf zu deren Votum attackiert und diffamiert. Des Votums Inhalt sei ober-
flächlich und frech ausgefallen; auf die Nennung von Weiterungen seitens der Geschäftsleiterin wird an dieser 
Stelle verzichtet. 
 
Unterbruch der Sitzung um 20:50 Uhr; 
Wiederaufnahme − nach einer turbulenten Pause − um 21:00 Uhr. 
 

-------------------- 
 
Stadtrat Mathias Ottiger, SVP, wünscht das Wort zu ergreifen, bevor der Rat das Prozedere zum Eintretens- 
bzw. allfälligen Nichteintretensbeschluss ansetzt. 
 
Die ordentliche Dauer des mit der Beamtenversicherungskasse BVK über eine Laufzeit von fünf Jahren beste-
henden Vertrages ende im Dezember 2017; vollziehe die BVK nun eine einseitige Vertragsänderung, so gelte 
das ausserordentliche Kündigungsrecht, wobei das Alterszentrum das Vertragsverhältnis bereits Ende 2016 
auflösen könnte. Würde man hingegen erst gegen Ende 2017 kündigen, würde der bereits bestehende Schaden 
noch grössere Auswüchse annehmen; der Schaden komme in Gestalt von höheren Spar- bzw. Sanierungsbei-
trägen daher, weshalb nun der optimale Zeitpunkt sei, klare Verhältnisse zu schaffen.  
 
Stadtrat Ottiger bittet um Nachsicht, sollten seine bei vormaliger Gelegenheit abgegebenen Informationen un-
vollständig oder gar irreführend angemutet haben. 
 

-------------------- 
 
Nach entsprechender Rückfrage in den Reihen des Gesamtplenums stellt der Vorsitzende im Rahmen der Ein-
tretensdebatte die erschöpfte Diskussion fest. Es gilt zunächst zu eruieren, ob der Rat nach Abschluss der ein-
führenden Diskussion auf das Geschäft einzutreten gedenkt. Die entsprechende Abstimmung fördert folgendes 
Resultat zu Tage: 
 
ABSTIMMUNG ZUM EINTRETEN AUF DIE STADTRÄTLICHE VORLAGE 
 
Der Grosser Gemeinderat beschliesst mit 20 : 11 Stimmen auf das Geschäft einzutreten und die Behandlung 
des Geschäftes mit der direkt folgenden Detailberatung fortzuführen. 
 
 

-------------------- 
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DETAILBERATUNG 
 
Der Ratspräsident erteilt im Rahmen der nun beginnenden Detailberatung dem Referenten der Geschäftsprü-
fungskommission das Wort. 

-------------------- 
 
Gemeinderat Marco Nuzzi, FDP, führt das Kommissionsreferat auf Basis des separat vorliegenden Abschiedes 
zum entsprechenden Geschäft fort. 
 
Gemeinderat Nuzzi bedankt sich für die Informationen, die seitens des zuständigen Mitgliedes des Stadtrates, 
Mathias Ottiger, ins Plenum getragen wurden; allerdings ergeben sich daraus keine neue Momente, welche die 
Geschäftsprüfungskommission dazu veranlassen würde, ihre Empfehlung oder Verlautbarung auf die eine oder 
andere Weise zu ändern. 
 
Das detaillierte Kommissionreferat bezieht sich in einer ersten Phase auf einer Klärung von Begriffen und fach-
spezifischen Informationen; für den dezidierten Inhalt wird auf die beigefügte Projektionsunterlage verwiesen. 
 
Auf die wortgetreue Protokollierung der Ausführungen des Kommissionsreferenten wird zufolge der eindeutigen 
Faktenlage und der subsidiär konsultierbaren Dokumente verzichtet. 
 
In einer weiteren Phase stellt der Kommissionreferendar die mit einem Kassenwechsel verbundenen Chancen und 
Risiken einander gegenüber, bevor er dem Plenum zahlenbasierte Fakten zur Institution der BVK präsentiert. 
Weiterer Bestandteil des Vortrages bildet ein kurzer Ausblick über bevorstehende Entwicklungen im Vorsorgebe-
reich – der Referent zeigt auf, inwiefern die Vorsorgeinstitution die demografische Entwicklung zumindest buch-
halterisch abzubilden gedenkt.  
 
Gemeinderat Nuzzi führt aus, wonach die Fragestellungen, welche aus den Fraktionen ins vorberatende Gre-
mium zur Klärung gelangt seien, durch den Stadtrat vollständig beantwortet worden sind. Auch wenn es sich 
des Wirkungs- und Einflusskreises der Geschäftsprüfungskommission entziehe, so habe es sich die Kommis-
sion der Vollständigkeit halber erlaubt, durchaus auch Fragen zum geplanten Wechsel anzubringen.  
 
Die einseitige Vertragsänderung der BVK biete nun Gelegenheit, Massnahmen zu prüfen, um allenfalls zu einer 
anderen Vorsorgeträgerin überzutreten. 
 
Hingegen komme es aber einem Blick in die viel herbeizitierte Kristallkugel gleich, würde man bereits zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt für sich in Anspruch nehmen, das Sparpotenzial der einen oder anderen Lösung abschät-
zen zu können; derzeit bilden lediglich Schätzungen und Annahmen Basis für etwelche diesbezügliche Aussa-
gen. 
 
Bei einem Verbleib bei der BVK sei zu hoffen, dass Anstrengungen unternommen würden, welche es erlauben, 
die aufzuwendenden Gelder an Spar- und Sanierungsbeiträgen innert nützlicher Frist wieder auszugleichen. 
Wichtig sei es zu erwähnen, dass sich ein Wechsel beim ordentlichen Ablauf des Vertrages Ende 2017 nicht 
mehr lohnen würde, da die BVK zum dannzumaligen Zeitpunkt in eine Unterdeckung eintreten werde. Die mo-
mentane Situation vermöge die günstigsten Konditionen für einen in Aussicht zu nehmenden Kassenwechsel zu 
bieten.  
 
Was aus Sicht der Geschäftsprüfungskommission viel mehr ins Gewicht falle, sei die Tatsache, wonach die BVK 
sich offenbar schwer damit getan habe, entsprechende Zahlen und Fakten im Sinne einer Informationsgrund-
lage für einen Kassenvergleich transparent darzulegen.  
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Das Alterszentrum sei im Herbst 2015 seitens BVK über die zu erwartenden Entwicklungen in Kenntnis gesetzt 
worden; hernach habe das Alterszentrum begonnen, eine Planung aufzusetzen und entsprechend damit ver-
bundene Recherchen und Abklärungen zu tätigen; diesbezügliche Anfragen bei der BVK blieben unbeantwortet. 
Auch wiederholte Ersuchen wurden ignoriert, sodass der Altersinstitution schlussendlich nichts anderes übrig 
blieb, die Aufsichtsbehörde beizuziehen; deren Intervention vermochte immerhin die zögerliche Preisgabe der 
besagten Informationen zu bewirken, so dass der Stadtrat erst im Mai dieses Jahres den entsprechenden An-
trag des Verwaltungsrates zu behandeln vermochte.  
 
Sollten diese fragwürdigen Vorgänge seitens der Vorsorgeinstitution tatsächlich der Wahrheit entsprechen, so 
sei der Stadtrat eingeladen, an den entsprechenden Stellen mit Nachdruck sein Befremden Kund zu tun.  
 
So verwundere es auch nicht, dass die Ausfinanzierungskosten derzeit immer noch zu schätzenden Faktoren 
unterworfen sind und sie noch immer nicht dezidiert beziffert werden können.  
 
Mindestens sei der Zeitdruck in dieser Weise herzuleiten und durchaus plausibel erklärbar; er ergab sich demzu-
folge aus der relativ knappen Kündigungsfrist einerseits, und anderseits aus der Situation, wonach wichtige 
Informationen für eine Entscheidungsgrundlage in einem komplexen Sacherhalt und Prozess nicht zeitig zur 
Verfügung gestanden haben. 
 
Die effektiven Zahlen würden erst bei einem tatsächlichen Austritt bekannt werden.  
 
Aus Sicht der Geschäftsprüfungskommission beschlage die Wahl des Vorsorgeinstituts eine eindeutige perso-
nalstrategische Frage, die in der Kompetenz des Verwaltungsrates zu liegen kommen soll. Im Weiteren hätten 
sich die Arbeitnehmenden trotz der im Frühling erfolgten konsultativen Abstimmung nochmals im Rahmen einer 
Urabstimmung über den Kassenwechsel zu äussern. Ein weiteres Mindestkriterium bilde das Faktum, wonach 
dem Personal gegenüber der heutigen Versicherungslösung keine Nachteile erwachsen dürfen.  
 
Resümierend fasst Gemeinderat Nuzzi zusammen, wonach die Geschäftsprüfungskommission den Antrag des 
Stadtrates stütze; der Kerngehalt umschliesse lediglich die Frage des Übertrags von Kompetenzen an den Ver-
waltungsrat und nicht den Kassenwechsel als solches. Der Grosse Gemeinderat sei für diese Frage nicht das 
kompetente Gremium; so verfüge er auch nicht über genügend Kenntnisse in dieser Materie. 
 
Sollte am heutigen Abend die Kompetenzübertragung Realität werden, so erwarte die Geschäftsprüfungskom-
mission vom Verwaltungsrat bei der Wahl des neuen Vorsorgeträgers die nötige Umsicht und Vorsichtigkeit; 
nicht zuletzt seien es städtische bzw. öffentliche Gelder, die in dieser Sachfrage auf dem Spiel stehen. Weiter 
erwarte die Geschäftsprüfungskommission aber auch vom Stadtrat, dass er dessen Aufsichtsfunktion weiterhin 
wahrnehme und er mögliche Änderungen dem Grossen Gemeinderat möglichst zeitnah mitteile.  
 

-------------------- 
 
Wiederholte – nun etwas zögerliche − Beifallsbekundung seitens der Zuseherschaft auf der Tribüne; der Rats-
präsident ersucht erneut um Unterlassung solcher Zeichen der Wert- bzw. Geringschätzung. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Hansjörg Germann, FDP, richtet sich erstmals seit Amtsantritt an das Plenum, auch wenn es of-
fenbar einer ungeschriebenen Regel entspräche, sich bei Ersteinsitznahme im Rat in Schweigen zu üben. 
 
Gemeinderat Hansjörg Germann verfügt über langjährige berufliche Erfahrung im Bereich der Pensionskassen, 
so war er unter anderem Mitglied diverser Stiftungsräte und auch mit solchen Beratungsmandaten betraut.  
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Er klärt den Rat über die Komplexität der Materie auf, deren einzelne Aspekte sich einem auch bei langjähriger 
Vertrautheit mit der Thematik noch nicht vollständig erschliessen mögen. Vorgänge, wie Fakten, Vor- und Nach-
teile gegeneinander abzuwägen, gestalte sich als nicht sehr einfaches Unterfangen – erst recht dann nicht, 
wenn eine fundierte Analyse fehle.  
 
Eine Pensionskasse komme einer Solidargemeinschaft gleich; es handle sich dabei um einen „Topf“, in wel-
chen die Versicherten Gelder einzahlen, die über die Zeit dort angelegt und gespeichert werden. Nach einer 
bestimmten Frist werden die Gelder den Versicherten ausbezahlt. Die BVK sah sich mit dem Problem konfron-
tiert, wonach sie bei einem Umwandlungssatz von 6.2 % die Deckung der Leistungen nicht mehr zu garantieren 
vermochte und in der Folge den Wandlungssatz auf 4.75 % zu senken hatte. Die zu entrichtenden Renten wür-
den demzufolge pro Jahr um 25 % gesenkt, was einem sehr tiefgreifenden Einschnitt hinsichtlich Rentenleis-
tungen gleichkomme. Dieser Effekt ergab sich aus dem Umstand, dass „jüngere Versicherte“ gegenüber „älte-
ren Versicherten“ unproportional benachteiligt wurden; rund ein Viertel der aktuell entrichteten Beiträge kam 
den aktiven Rentnern bzw. solchen Personen zu Gute, welche bald in Rente gehen und nicht den eigenen Spar-
guthaben (Altersquoten) der beitragsentrichtenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; dieser unerwünschten 
Subventionierung wurde mit Änderung des Umwandlungssatzes nun Einhalt geboten. Zugebenermassen ein 
schmerzvoller Eingriff, jedoch nicht zu vermeiden, trete dieses Phänomen doch bei sämtlichen Pensionskassen 
in Erscheinung. Die Umsetzung etwelcher Lenkungsmassnahmen gehe je nach Institution schneller oder lang-
samer vor sich; die BVK ging in dieser Sache schnell vor, da sie über keinen guten Deckungsgrad verfüge. Ver-
gleichsweise gutsituierte Kassen vermögen momentan noch gute Renditen abzuwerfen, sie aber dereinst auch 
von diesem Effekt eingeholt werden. In ungefähr 10 bis 20 Jahren wird sich die diesbezügliche Situation weit-
gehend überall verschärft haben; die Rentenzahlungen werden massiv tiefer ausfallen, als dies bislang der Fall 
war. Dieser Umstand ergibt sich aus der Tatsache, wonach die Gelder nicht mehr zu derart guten Zinskonditio-
nen angelegt werden können; in der Folge sind die Rentenleistungen zu redimensionieren. Es führe kein Weg 
an solchen Massnahmen vorbei – auch ein Kassenwechsel vermag diese Entwicklung über kurz oder lang nicht 
aufzuhalten. Die Versicherungsinstitutionen sind dem freien kommerziellen Markt ausgesetzt und auch sie be-
dienen sich natürlich gewisser Taktiken, um Neukunden zu akquirieren. In der Lage der Akquise wird kaum eine 
Institution eine Reglementsanpassung vornehmen, die zum Nachteil der Versicherten ausfallen wird.  
 
Der Vollzug eines Wechsels der Vorsorgeinstitution, nur um von kurzfristig besseren Konditionen eines Mitkon-
kurrenten zu profitieren, entspräche einem nicht sehr solidarischen Gebaren gegenüber den anderen Versicher-
ten der bisherigen Vorsorgeeinrichtung. Ein Wechsel bringe mithin kaum sonderlich positive Errungenschaften 
mit sich, da sich sämtliche Kassen mit den  mehr oder minder selben Anlagen, selben Problemen, derselben 
Altersstruktur der Versicherten und denselben Betriebskosten usw. konfrontiert sehen.  
 
Dass sowohl Arbeitnehmer- und –geberbeiträge in der Steigung begriffen sind, sei korrekt; dies wiederum be-
zwecke die Anhöhung der Renten. Das von den Versicherten einbezahlte Geld werde ihnen später wieder aus-
bezahlt; dieses käme nicht abhanden. 
 

-------------------- 
 
Der Ratspräsident ermahnt den Sprechenden zur Einhaltung der Redezeit; Art. 35 GeschO GGR veranschlagt 
Sprechzeiten von übrigen Diskussionsteilnehmenden mit fünf Minuten. Dieser Zeitanspruch erschöpft sich zu-
sehends. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Hansjörg Germann, FDP, schliesst sein Votum mit der Bemerkung, wonach die Stadt Eignerin der 
öffentlich-rechtlichen Anstalt des Alterszentrums sei. Jeder Verlust fände in der Folge mitunter in den Stadtfi-
nanzen Niederschlag. Die Eigentümerin soll daher die Kontrolle und Entscheidungsgewalt über die wesentlichen 
finanziellen Belange der Anstalt behalten.  
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-------------------- 

 
Gemeinderat Michael Käppeli, FDP, stellt fest, wonach das Plenum am heutigen Abend mit dem Eintretensbe-
schluss seinen Willen bekundet hätte, dieses Geschäft detailliert zu beraten. Das Parlament gebe somit seinem 
Verlangen Ausdruck, einen Beschluss zur Sache zu fassen.  
 
Gemeinderat Käppeli erlaubt sich daher im Folgenden zum wesentlichen Geschäft zu sprechen. 
 
Es gelte, im Verhältnis bzw. der Beziehung zwischen der Stadt und der kommunalen Einrichtung die Grundsätze 
bezüglich Führung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt zu beleuchten.  
 
Die Frage, über welche anlässlich der heutigen Parlamentsdebatte entschieden würde, beschlage die Zustän-
digkeiten in Fragen der beruflichen Vorsorge bzw. dezidiert wem die Hoheit zukommt, die Wahl der Vorsorge-
einrichtung zu bestimmen. Das Parlament müsse diese Antworten nicht herleiten, dazu bestünden Prinzipen, 
Grund- und Leitsätze. 
 
Das Gemeindeamt des Kantons Zürich habe hierzu seine Empfehlungen in einem der Allgemeinheit zugängli-
chen Leitfaden zusammengestellt; Gemeinderat Käppeli macht dem Plenum beliebt, sich diese Publikation zu 
Gemüte zu führen.  
 
Gemeinderat Käppeli begründet damit mitunter seine Beweggründe, dem Rat nun Änderungsanträge zur Vor-
lage in Aussicht zu stellen. 
 
Michael Käppeli macht Anstalten zwei Änderungs- und einen Ergänzungsantrag zu stellen. Er projiziert dazu die 
vorgesehenen Wortlaute in den Saal: 
 
 
ÄNDERUNGSANTRAG 1: 
 
Der erste Antrag beschlägt eine Änderung von Art. 8, Randtitel „Aufgaben“ unter Kapitel B. „Organe“ der Ver-
ordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen (AZBVO; IE 300.01.03, vom 6. März 2008). 
 
Er fusst auf einer Empfehlung des referenzierten Leitfadens des kantonalen Gemeindeamtes „Anstalten“, wel-
cher unter Abschnitt 8.3, Berufliche Vorsorge, folgendes ausführt: 
 
„Die Anstaltsordnung regelt, ob sich die Anstalt der Personalvorsorge der Trägergemeinde oder einer anderen 
Vorsorgeeinrichtung anschliesst. Die Anstaltsordnung kann die Entscheidungsbefugnis über den späteren 
Wechsel zu einer anderen Vorsorgeeinrichtung an den Verwaltungsrat delegieren. Ein solcher Entscheid sollte 
an die Genehmigung des Aufsichtsorgans der Trägergemeinde geknüpft werden.“ 
 
In der Folge und als Konsequenz dieser dargelegten Empfehlung beantragt Gemeinderat Käppeli den Wortlaut 
von Art. 8 lit. r wie folgt zu ergänzen: 
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Art. 8, lit. r 
Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB […] 
 
WORTLAUT BISHER  WORTLAUT REVISIONS-ANTRAG 

STADTRAT 
 WORTLAUT ANTRAG KÄPPELI 

keine diesbezügliche Bestim-
mung. 

 r)  bestimmt die 
 Vorsorgekasse für das 
 Personal und schliesst mit 
 dieser die erforderlichen 
 Anschlussverträge. 

 r) bestimmt, vorbehältlich der 
 Genehmigung durch den 
 Stadtrat, die Vorsorgekasse, 
 für das Personal und 
 schliesst mit dieser die 
 erforderlichen 
 Anschlussverträge. 

 
 
ÄNDERUNGSANTRAG 2: 
 
Der von Gemeinderat Käppeli zweite vorgebrachte Änderungsantrag beschlägt Art. 23, Randtitel „Personalvor-
sorge“ unter Kapitel F. „Personal“ der besagten Verordnung.  
 
Art. 23 
 
WORTLAUT BISHER  WORTLAUT REVISIONS-ANTRAG 

STADTRAT 
 WORTLAUT ÄNDERUNGSANTRAG 

KÄPPELI 
Das Personal ist bei der Beam-
tenversicherungskasse des Kan-
tons Zürich (BVK) vorsorgeversi-
chert. 

 Das Personal ist bei der Beam-
tenversicherungskasse des 
Kantons Zürich (BVK) oder bei 
einer anderen Versicherungs-
kasse mit mindestens gleich-
wertigen Leistungen vorsorge-
versichert. 

 Das Personal ist bei einer aner-
kannten Vorsorgeeinrichtung für 
die berufliche Vorsorge versi-
chert.  

 
Gemeinderat Käppeli führt dazu aus, wonach die durch den Stadtrat beantragte Fassung inhaltlich obsolet 
werde, sollten dem Verwaltungsrat an diesem Abend Kompetenzen zur Wahl der Vorsorgeeinrichtung übertra-
gen werden; die Bestimmung wonach das Personal mitunter bei der Beamtenversicherungskasse des Kantons 
Zürich (BVK) versichert sein könne, falle somit dahin. 
 
 
ERGÄNZUNGSANTRAG: 
 
Zu Art. 8, Randtitel „Aufgaben“ unter Kapitel B. „Organe“ lit. j beantragt Gemeinderat Käppeli folgenden Wort-
laut: 
 
Art. 8, lit. j 
Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB […] 
 
WORTLAUT BISHER  WORTLAUT REVISIONS-ANTRAG 

STADTRAT 
 WORTLAUT ÄNDERUNGSANTRAG 

KÄPPELI 
j)  genehmigt die Entnahme aus 
 den Reserven sowie die Art 
 der Deckung. 

 Keine Änderung beantragt.  j)  beantragt eine allfällige 
 Entnahme von Mitteln aus 
 den Reserven (Eigenkapital) 
 sowie die Art der Deckung 
 von Defiziten beim Grossen 
 Gemeinderat. 
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Gemeinderat Käppeli begründet die Anmerkung dieses Antrages wie folgt: 
 
Gemäss Art. 1 der diesbezüglichen Verordnung sei die Stadt Illnau-Effretikon Eignerin des Alterszentrums 
Bruggwiesen, welches als kommunale Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet sei. 
Weiter hafte gemäss Art. 16 besagter Verordnung die Stadt Illnau-Effretikon für die Verbindlichkeiten des Al-
terszentrums. 
 
Wenn letztlich die Eigentümerin und somit die Öffentlichkeit bzw. die Steuerzahler/innen der Stadt Illnau-Effre-
tikon für die Belange des Alterszentrums Bruggwiesen haften, so soll konsequenterweise auch die Eigentüme-
rin über allfällige Mittelentnahmen aus dem Eigenkapital des Alterszentrums entscheiden; die Verfügungsgewalt 
soll demnach nicht alleinig dem Alterszentrums selbst zustehen. 
 
Art. 26 der Gemeindeordnung halte fest, wonach der Grosse Gemeinderat die leitenden Entscheide für den 
Gemeindehaushalt fälle. Folglich sei es auch gerechtfertigt, wenn das Parlament auch über allfällige Mittelent-
nahmen aus dem Eigenkapitalbestand des Alterszentrums, welches auch Steuergelder umschliesse, befinde. 
 
Es gehe Michael Käppeli nicht darum, zu beurteilen, ob die BVK ihren Verpflichtungen als Vorsorgeinstitut nun 
gut, mässig oder ungenügend nachkomme. Die Aufgabe des Parlamentes sei es, Recht zu setzen; davon ma-
che er nun Gebrauch. 
 

-------------------- 
 
Der Ratspräsident ermahnt den Sprechenden zur Einhaltung der Redezeit; die durch Art. 35 der gemeinderätli-
chen Geschäftsordnung veranschlagten fünf Minuten sind bereits ausgeschöpft.  
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Käppeli ersucht das Gremium, den gestellten Anträgen zu folgen und verweist auf die schriftliche 
Ausfertigung seiner Darlegungen in Form einer Übersicht, welche als Zusammenfassung der Anträge dient. Sie 
ist in genügender Zahl vorhanden, so dass der Rat sie zirkulieren lassen kann. Die fraglichen Änderungsziffern 
sind nach wie vor mittels Grossprojektion für sämtliche Diskussionsteilnehmende einsehbar. 
 

-------------------- 
 
Nach erstlicher Kurzprüfung und Besprechung zwischen Ratssekretär und Ratspräsidenten ist der letztgestellte 
Antrag, welcher terminlogisch durch den Urheber als „Ergänzungsantrag“ formuliert und deklariert wird, als 
unzulässig zu beurteilen. 
 
Der Stadtrat hat zur diesbezüglichen Bestimmung und deren Inhalt in seiner Vorlage keinen Antrag formuliert; 
thematischer Kernpunkt der Weisung des Stadtrates bildet die Verschiebung der Kompetenz vom Stadtrat hin 
zum Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Anstalt hinsichtlich Wahl der Vorsorgeinstitution (Art. 8 lit. r). Fer-
ner beantragt der Stadtrat in Art. 23 eine Ergänzung, welche das Feld für eine alternative Wahl der Vorsorgeein-
richtung (nebst der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich) öffnet.  
 
Die Antragsschrift des Stadtrates befasst sich somit nicht mit Fragen der Finanzierung bzw. buchhalterischen 
Aspekten. 
 
Das durch Gemeinderat Käppeli formulierte Ansinnen durchkreuzt in der Folge das unselbständige akzessori-
sche Antragsrecht des Grossen Gemeinderates und beschneidet gleichzeitig das selbständige Antragsrecht des 
Stadtrates. 
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Es besteht in der Sache kaum ein innerer Zusammenhang bzw. ist die Einheit der Materie wohl kaum gewahrt, 
wenn der Stadtrat auch in seinem Weisungstext dazu nichts ausführt und der Fokus der Diskussion auf die 
Kompetenzdelegation bzw. auf die Thematik um die Wahl der Vorsorgeeinrichtung gerichtet ist. 
 
Der Stadtrat formuliert in seinem Beschlussesantrag, wonach lit. a bis q des fraglichen Artikels unverändert 
bleiben sollen; der Stadtrat regt erst in lit. r eine Änderung an. 
 
Ob dieser Umstand nun reicht, das akzessorische Antragsrecht mit dem Antragsinhalt zu vereinbaren, bleibt 
zunächst offen, wird zumindest aber in Zweifel gezogen. 
 

-------------------- 
 

Gemeinderat Käppeli tritt vom Rednerpult ab und ist im Begriffe, sich an seinen Sitzplatz zurück zu begeben, 
wobei er jäh auf dem Absatz kehrt, als der Vorsitzende dem Plenum eröffnet, wonach der fragliche Ergänzungs-
antrag durch das Ratsbüro als ungültig zu erklären sei. 
 
Michael Käppeli ergreift das Wort – ohne, dass es ihm offiziell wieder erteilt würde – emotional erregt. 
 
Adressat der nun folgenden Ermahnung bleibt aufgrund der gewählten Ausdrucksweise ungeklärt, es ist aber 
davon auszugehen, dass der Ratspräsident bzw. das Büro des Grossen Gemeinderates gemeint sind:  
 
In Imperativform, 2. Person Plural, droht Käppeli, wonach das Stimmrecht nicht beschnitten werden möge, an-
sonsten er sich gezwungen sehe, einen Stimmrechtsrekurs wegen Verletzung politischer Rechte anstrengen zu 
müssen, womit der Sache gar keinen Gefallen zuteil werde.  
 
Die Teilrevision von Art. 8 sei durch den Stadtrat mit seiner gewählten Formulierung initialisiert worden (lit. a bis 
q unverändert); somit sei sein Antrag zulässig; im Übrigen halte er daran fest.  
 
Michael Käppeli ersucht das Parlament, dessen persönliches Antragsrecht zu wahren und zu schützen und die-
sen Anträgen zuzustimmen; das Plädoyer endet mit der Drohgebärde: „Spielen Sie nicht mit dem Feuer!“. 
 

-------------------- 
 
Dem Ratspräsidenten stockt in einem Moment der Starre der Atem, während aus den Reihen des Parlamentes 
unorchestriertes Stimmengewirr erklingt. Der Vorsitzende nimmt die Verhandlungen nach kurzer Besinnung 
wieder auf und erteilt weiteren Mitgliedern das Wort.  
 

-------------------- 
 
Gemeinderätin Brigitte Röösli, SP, gibt zum deutlich hörbaren Entsetzen der Geschäftsleiterin auf der Tribüne 
(diese gibt ihrem Verdruss mit einer lauten Zwischenbemerkung Kund) bekannt, wonach Vorredner Käppeli ihr 
vollständig aus dem Herzen gesprochen habe; denn eine andere Möglichkeit, um den rasant fortschreitenden 
Prozess zu blockieren, erweise sich sonst nur noch im Ergriff des fakultativen Referendums.  
 
Gemeinderätin Röösli ersucht das Plenum, den durch Gemeinderat Käppeli vorgebrachten Anträgen stattzuge-
ben und bedankt sich im Übrigen für die Einbringung derselben. 
 

-------------------- 
 
Der Ratspräsident stellt zunächst weder aus den Reihen des Parlamentes noch aus jenen des Stadtrates weite-
ren Diskussionsbedarf fest. Das Bedürfnis bzw. die Erfordernis nach einer Pause drängt sich in einer derart ein-
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deutigen Weise auf, dass der Ratspräsident ohne diesbezügliche Abstimmung, eine Pause von 15 Minuten 
anordnet, damit sich die Fraktionen und insbesondere auch die Geschäftsleitung des Parlamentes zur veränder-
ten Ausgangslage beraten können. 
 

-------------------- 
 
Der Vollständigkeit halber und im Sinne der Herstellung der Transparenz bei späteren allfälligen Stimmrechtsre-
kursen wird an dieser Stelle der Beratungsgang des Ratsbüros in versuchter Kürze dargelegt. 
 
Gemäss § 30 Ziff. 3 der städtischen Gemeindeordnung (GO; IE 100.01.01) und § 111 Abs. 1 des Gemeindege-
setzes (GG; LS 131.1) steht der Gemeindeexekutive die Vorberatung und Antragstellung zu allen Geschäften 
des Grossen Gemeinderates zu. Dieses sogenannt selbständige Antragsrechte des Stadtrates schliesst auch 
die Ausarbeitung aller Beschlussentwürfe zu Handen des Stadtparlamentes ein (vgl. H.R. THALMANN, Kom-
mentar zum Zürcher Gemeindegesetz, 3. Auflage, N. 2.1 und 2.4 zu § 111). Die Mitglieder des Grossen Ge-
meinderates verfügen dagegen nach ungeschriebenem, aber feststehendem Recht nur über ein beschränktes, 
sogenannt unselbständiges oder akzessorisches Antragsrecht. Nebst Ablehnungs- und Verschiebungsanträgen 
sind ihnen nur die Anbringung von Änderungsanträgen im engen Bezugsbereich der im Antrag der Exekutive 
enthaltenen Thematik gestattet. Innerhalb dieser thematischen Begrenzung können sie Änderungen, Ergänzun-
gen und Streichungen an der Vorlage der Exekutive verlangen. Anträge, die darüber hinausreichen, sind hinge-
gen nicht zulässig (THALMANN, N. 7 zu § 102 und N. 4.3.2 zu § 105). 

Im zugrundeliegenden Fall umfasst der selbständige Antrag des Stadtrates zwei punktuelle Änderungen der 
Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen (AZBVO; IE 300.01.03, vom 6. März 2008). 
– die Einfügung einer neuen Littera r) in Art. 8 und eine Neufassung von Art. 23 – zum Gegenstand. Thematisch 
beschlagen die Änderungen dabei die Bestimmung der Vorsorgekasse für das Personal des Alterszentrums und 
das Recht, die entsprechenden Anschlussverträge abzuschliessen. Anstelle des bisher in der Verordnung vor-
geschriebenen Anschlusses an die Beamtenversicherungskasse des Kantons (BVK) sollte neu die Kompetenz 
des Verwaltungsrats des Alterszentrums treten, die Vorsorgeeinrichtung für das Personal des Alterszentrums zu 
bestimmen.  

Mindestens äusserlich über den Antrag des Stadtrats hinaus geht der gestellte „Ergänzungsantrag“ (terminolo-
gisch korrekt müsste auch in diesem Fall von einem Änderungsantrag gesprochen werden) hingegen mit der 
verabschiedeten Neufassung von Art. 8 lit. j) AZBVO. Eine Änderung dieser Verordnungsbestimmung sah der 
Antrag des Stadtrates nicht vor. Die Neufassung der fraglichen Littera stellt eindeutig eine Ergänzung zum stadt-
rätlichen Antrag dar und kann als solche nur zulässig sein, wenn die Änderung thematisch dem Gegenstand des 
stadträtlichen Antrages zugerechnet werden kann. Nach dem Wortlaut ist dies aber nicht der Fall; die Ergänzung 
beschlägt ausdrücklich nur den Entscheid der Entnahme aus den Reserven sowie die Deckung von Defiziten in 
der Rechnung des Alterszentrums. Gemäss Antrag soll die betreffende Entscheidungskompetenz vom Verwal-
tungsrat des Alterszentrums (bisher) an den Grossen Gemeinderat übergehen. Dabei handelt es sich offensicht-
lich um ein anderes, einiges umfassenderes Thema als die durch den Stadtrat beantragte Bestimmung der Vor-
sorgeeinrichtung für das Personal des Alterszentrums. Ein gewisser sachlicher Zusammenhang zwischen den 
beiden Antragsgegenständen besteht nur (aber immerhin) insofern, als u.a. auch der mögliche Wechsel der 
Vorsorgeeinrichtung zur Notwendigkeit einer Entnahme aus den Reservemitteln oder einer anderen Art der 
Defizitdeckung führen kann. Der Antragsteller selbst wird die beschlossene Ergänzung also vermutlich vor allem 
als flankierende Massnahme zur Vorlage des Stadtrates darstellen, mit der sich das Parlament eine gewisse 
Einflussnahme auf die finanziellen Auswirkungen eines möglichen Wechsels der Vorsorgeeinrichtung sichern 
kann. Ansatzweise ist von diesem finanziellen Zusammenhang auch in den Erwägungen des Stadtrates zu sei-
nem Antrag sowie im unterstützenden Abschied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vom 14. August 
2016 die Rede. Weder der Stadtrat noch die GPK sahen darin aber einen Grund, mit der neuen Möglichkeit und 
Zuständigkeit für einen Wechsel der Personalvorsorgeeinrichtung auch die allgemeine Kompetenzordnung für 
Reserveentnahmen und Defizitdeckungen zu ändern.  
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Zusammenfassend und objektiv betrachtet lässt sich somit ausführen, dass nur ein untergeordneter und keines-
falls zwingender thematischer Zusammenhang zwischen der durch den Stadtrat beantragten und der durch den 
Antragsteller zusätzlich vorgeschlagenen Rechtsänderung besteht. 
 
Ob damit der Rahmen des stadträtlichen Vorberatungs- und Antragsrechts gesprengt und damit die Gewalten-
teilung zwischen Legislative und Exekutive verletzt wird, mündet letztlich in einer Ermessensfrage. Vergleicht 
man die vorliegende Konstellation mit den Beispielen, die THALMANN für die Beurteilung der analogen Frage-
stellung in Gemeindeversammlungen anführt (N. 3.3.1 und 3.3.2 zu § 48), sprechen aber viele Anhaltspunkte 
dafür, eine solche Rechtsverletzung vorliegend zu bejahen. Die beantragte Ergänzung betreffend Reserveent-
nahmen und Defizitdeckungen geht mit ihrem generellen Regelungsinhalt deutlich über den speziellen Gegen-
stand der stadträtlichen Vorlage hinaus, stellt damit wesentlich mehr als eine untergeordnete Modifikation zum 
vorgelegten Geschäft dar und ist in ihrer Tragweite ohne ordentliche Vorprüfung und Einschätzung durch den 
Stadtrat und die GPK nicht wirklich zu überblicken. Es lässt sich darum mit gutem Grund erwägen, dass die 
beantragte Abweichung vom stadträtlichen Vorschlag hinsichtlich Voraussetzungen und Auswirkungen von sol-
cher Wesentlichkeit ist, dass sie einer vorausgehenden Prüfung durch die erwähnten Behörden bedarf und dass 
sich deshalb eine spontane Beschlussfassung des Stadtparlamentes darüber verbietet. 
 
Ob indessen die genannte Praxis zum Antragsrecht in der Gemeindeversammlung unbesehen und uneinge-
schränkt auf die Verhältnisse in Gemeindeparlamenten übertragen werden kann und werden muss, kann nicht 
sicher gesagt werden. Konkrete Präjudizien dazu gibt es soweit ersichtlich bis heute nicht. Es lässt sich deshalb 
nicht ausschliessen, dass eine angerufene Rechtsmittelinstanz bei einem Stadtparlament weniger restriktive 
Massstäbe als bei einer Gemeindeversammlung anlegen, d.h. Änderungs- und Ergänzungsanträge aus dem Rat 
mit Rücksicht auf dessen tendenziell höheren Kenntnis- und Erfahrungsstand in Gemeindeangelegenheiten 
grosszügiger zulassen würde als in einer Gemeindeversammlung. Auch wenn materiell an sich gute Gründe 
vorhanden sind, eine Verletzung des stadträtlichen Vorberatungs- und Antragsrechts zu bejahen, bleibt also – 
vor allem weil dem Entscheid auch eine erhebliche politische Bedeutung zukommt − ein relevantes Risiko, dass 
eine Rechtsmittelinstanz auch anders urteilen könnte.  
 
In Kenntnis dieser Ausgangslage wägt das Ratsbüro die Grundlagen gegen die Drohgebärde eines möglichen 
Stimmrechtskurses, der auf den Fortgang des Geschäftes wohl blockierend wirkt, ab.  
 
Ein Stimmrechtsrekurs wird aller Voraussicht nach das gesamte Geschäft suspendieren, es sei denn, die Re-
kursinstanz trennt einen allfälligen Beschluss in seine Bestandteile und entzieht den unbestrittenen Teilen des 
Geschäftes die aufschiebende Wirkung. In keinster Weise können aber an diesem Abend die Chancen für eine 
Teilinkraftsetzung abgeschätzt werden. 
 
Die Fristen für eine allfällige Kündigung des Vertrages mit der gegenwärtigen Vorsorgeinstitution würden somit 
verstreichen; ein Wechsel der Vorsorgeinstitution wird damit zumindest zum jetzigen Zeitpunkt verunmöglicht. 
 
Obschon das Ratsbüro die Zulässigkeit des gestellten Antrages deutlich in Frage stellt, lässt es diesen in Weit-
sicht und zu Gunsten der Sache gewähren. Bemerkend sei festgehalten, dass sich niemand im Ratsbüro in der 
Lage fühlt, die allfälligen weitreichenden Folgen dieses Antrages am heutigen Abend abzuschätzen. 
 

-------------------- 
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Nach einer turbulenten Pause nimmt der Ratspräsident die Verhandlungen wieder auf und klärt das Plenum 
dahingehend auf, dass das Ratsbüro dem zunächst als ungültig bezeichneten Antrag nun doch Gültigkeit be-
schieden hat. 
 
Daraufhin erteilt er das Wort dem zuständigen Mitglied des Stadtrates, Mathias Ottiger, Ressort Gesundheit.  
 

-------------------- 
 
Stadtrat Ottiger äussert sich zu den gestellten Anträgen von Gemeinderat Michael Käppeli. Die Anträge ent-
sprächen gänzlich nicht dem, was Stadtrat und Verwaltungsrat bezwecken wollten. Der Antrag des Stadtrates 
sehe eine umfassende Kompetenzübertragung vor, während die Anträge von Michael Käppeli dem Verwal-
tungsrat zunächst eine Entscheidungsfreiheit zugestehen, der Stadtrat danach dafür aber die Verantwortung 
tragen müsse.  
 
Stadtrat Ottiger kritisiert zudem die Verkomplizierung des Prozesses, wie er nun im „Ergänzungsantrag zu Art. 8 
lit. j durch Gemeinderat Käppeli angeregt wird. Dieser Prozess verunmöglicht die termingerechte Abwicklung 
des Geschäftes. Zur formellen Zulässigkeit des Antrages äussert sich Stadtrat Ottiger nicht.  
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Andreas Hasler, GLP, erachtet die Organisationsform des Alterszentrums als hinterfragungswür-
dig. Ohne einen diesbezüglichen Entscheid vorwegzunehmen, zeigt Gemeinderat Hasler mögliche alternative 
Formen zur Organisation auf. Einerseits könnte das Alterszentrum wieder in die Stadtverwaltung integriert wer-
den (so, wie dies vor der Ausgliederung bzw. vor dem Verselbständigungsvorgang der Fall war), andererseits 
könnte das Alterszentrum in eine Aktiengesellschaft oder in eine Stiftung überführt werden. Obschon im enge-
ren Sinne das Klärungsbedürfnis nicht von der Hand zu weisen sei, könne diese Debatte nicht auch noch am 
heutigen Abend geführt werden.  
 
Der Stadtrat dürfe sich nicht seiner Verantwortung entziehen. Die Stadt müsse für die Defizite des Alterszent-
rums gerade stehen, deswegen sei der angebrachte Ergänzungsantrag durchaus unterstützenswert.  
 
Gemeinderat Hasler zeigt sich über die Tatsache erschüttert, wonach im Zuge der Prüfung des Geschäftes 
durch den Verwaltungsrat, durch den Stadtrat und durch die Geschäftsprüfungskommission, in der Plenumsde-
batte ein Leitfaden des kantonalen Gemeindeamtes zitiert wird, dessen Existenz offensichtlich keinem der 
Gremien bekannt war.  
 
Gemeinderat Andreas Hasler unterstützt sämtliche Anträge, da sie dazu beitragen, Verantwortlichkeiten zu be-
stärken und zu klären. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat André Büecheler, SVP, beurteilt die Anträge als grundsätzlich legitim. Den ersten Antrag zu Art. 8 
lit. r wird Büecheler allerdings nicht gutheissen; die Aufsicht wird durch den Verwaltungsrat wahrgenommen, in 
welchem ein dazu delegiertes Mitglied des Stadtrates Einsitz nimmt. Die Kontrollfunktionen sind in dieser 
Weise hinlänglich gewährleistet. 
 
Den zweiten von Gemeinderat Käppeli gestellten Antrag zu Artikel 23 wird Gemeinderat Büecheler unterstüt-
zen, da ihm dessen Formulierung schon seit jeher aufgestossen sei. 
 
Art. 8 lit j wurde nun jüngst durch das Ratsbüro zugelassen, er wird dem Plenum folglich zur Abstimmung ge-
bracht. Es sei nun aber zu erwägen, ob die Rechnung des Alterszentrums Bestandteil des Gemeindehaushaltes 
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sei. Die öffentliche Anstalt verfüge nach Auffassung von Gemeinderat Büecheler über einen eigenen Haushalt, 
womit der gestellte Antrag obsolet werde. Der Grosse Gemeinderat ist nicht das kompetente Gremium, da er 
die Rechnung des Alterszentrums lediglich zur Kenntnis nehme und nicht etwa genehmige. In der Folge wird 
Gemeinderat Büecheler diesen Antrag nun ablehnen. 
 

-------------------- 
 
Gemeinderat Hansjörg Germann, FDP, fügt eine grundsätzliche Anmerkung bei. Gemäss Stadtrat Ottiger handle 
es sich beim Alterszentrum um eine Anstalt des öffentlichen Rechtes. In jeder Firma bestünden Eigentümer, 
und diese entscheiden letztendlich, welchen Organen sie welche Kompetenzen beimessen. Die Stadt habe die 
Interessen der Eigentümerin zu wahren. Der Grosse Gemeinderat entscheide nun, welche Kompetenzen dem 
Verwaltungsrat zugewiesen würden.  
 

-------------------- 
 
Gemeinderat André Büecheler, SVP, zitiert Art. 49bis Abs. 4 unter Kapitel 7, öffentlich-rechtliche Anstalten, aus 
der städtischen Gemeindeordnung, der da lautet: Der Grosse Gemeinderat regelt die Grundzüge (zur Organisa-
tion) und übt die Oberaufsicht aus. Gemäss Abs. 5 sind die obersten Organe des Alterszentrums Bruggwiesen 
der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat ist für die strategische 
Führung des Alterszentrums zuständig. Er erlässt die erforderlichen Verfügungen, Reglemente und Verordnun-
gen und ist interne Einspracheinstanz. Im Rahmen der Abmachungen des Rahmenvertrages legt der Verwal-
tungsrat die Tarife fest, die durch den Stadtrat zu genehmigen sind.  
 
Die Verantwortlichkeiten seien somit mit Siegel des Souveräns geregelt und stünden nicht mehr zur Debatte.  
 

-------------------- 
 
Der Ratspräsident stellt die erschöpfte Debatte fest und gibt hernach die Abstimmungsordnung bekannt; in 
Anwendung der allgemeinen Verfahrensvorschriften und gestützt auf Art. 47 ff. GeschO GGR werden zuerst die 
Änderungsanträge von Gemeinderat Käppeli gegen jene des Stadtrates ausgemehrt, bevor die bereinigte Vor-
lage einer Schlussabstimmung zuzuführen ist. 
 
 
DETAILBEREINIGUNG 
 
ABSTIMMUNG  ZU ÄNDERUNGSANTRAG 1: 
 
Art. 8, lit. r 
Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB […] 
 
WORTLAUT BISHER  WORTLAUT REVISIONS-ANTRAG 

STADTRAT 
 WORTLAUT ANTRAG KÄPPELI 

keine diesbezügliche 
Bestimmung. 

 r)  bestimmt die 
 Vorsorgekasse für das 
 Personal und schliesst mit 
 dieser die erforderlichen 
 Anschlussverträge. 

 r) bestimmt, vorbehältlich der 
 Genehmigung durch den 
 Stadtrat, die Vorsorgekasse, 
 für das Personal und 
 schliesst mit dieser die 
 erforderlichen 
 Anschlussverträge. 

 
Es obsiegt mit 15 : 14 Stimmen, bei 2 Enthaltungen der stadträtliche Antrag. Es unterliegt der Änderungsantrag 
von Gemeinderat Michel Käppeli. 
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ABSTIMMUNG ZU ÄNDERUNGSANTRAG 2: 
 
Der von Gemeinderat Käppeli zweite vorgebrachte Änderungsantrag beschlägt Art. 23, Randtitel „Personalvor-
sorge“ unter Kapitel F. „Personal“ der besagten Verordnung.  
 
Art. 23 
 
WORTLAUT BISHER  WORTLAUT REVISIONS-ANTRAG 

STADTRAT 
 WORTLAUT ÄNDERUNGSANTRAG 

KÄPPELI 
Das Personal ist bei der 
Beamtenversicherungskasse des 
Kantons Zürich (BVK) vorsorge-
versichert. 

 Das Personal ist bei der 
Beamtenversicherungskasse 
des Kantons Zürich (BVK) oder 
bei einer anderen 
Versicherungskasse mit 
mindestens gleichwertigen 
Leistungen vorsorgeversichert. 

 Das Personal ist bei einer 
anerkannten Vorsorgeeinrichtung 
für die berufliche Vorsorge 
versichert.  

 
Es obsiegt mit 24 : 7 Stimmen der Antrag von Gemeinderat Käppeli; es unterliegt der stadträtliche Antrag.  
 
 
 
ABSTIMMUNG ZU ÄNDERUNGSANTRAG 3: 
 
Zu Art. 8, Randtitel „Aufgaben“ unter Kapitel B. „Organe“ lit. j beantragt Gemeinderat Käppeli folgenden Wort-
laut: 
 
Art. 8, lit. j 
Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB […] 
 
 
WORTLAUT BISHER  WORTLAUT REVISIONS-ANTRAG 

STADTRAT 
 WORTLAUT ÄNDERUNGSANTRAG 

KÄPPELI 
j)  genehmigt die Entnahme aus 
 den Reserven sowie die Art 
 der Deckung. 

 Keine Änderung beantragt.  j)  beantragt eine allfällige 
 Entnahme von Mitteln aus 
 den Reserven (Eigenkapital) 
 sowie die Art der Deckung 
 von Defiziten beim Grossen 
 Gemeinderat. 

 
Es obsiegt mit 20 : 10 Stimmen, bei einer Enthaltung, der Antrag von Gemeinderat Käppeli. 
 
 
 
  



  G R O S S E R  
G E M E I N D E R A T  

 
PROTOKOLL 
Sitzung vom 1. September 2016 
 
 
 
 

 40 / 43  

SCHLUSSABSTIMMUNG 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

GESTÜTZT AUF § 49bis ABS. 4 DER GEMEINDEORDNUNG, 
NACH KONSULTATION DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION, ERFOLGTER PLENUMSDEBATTE 

UND IN ABÄNDERUNG DES ANTRAGES DES STADTRATES 

BESCHLIESST: 
 
1. Die Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen vom 6. März 2008 wird wie folgt angepasst 

(Änderungen unterstrichen): 
Art. 8 Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB 

− lit a) bis i)  unverändert 

lit j)  beantragt eine allfällige Entnahme von Mitteln aus den Reserven (Eigenkapital) sowie 
 die Art der Deckung von Defiziten beim Grossen Gemeinderat 

− lit r)  bestimmt die Vorsorgekasse für das Personal und schliesst mit dieser die erforderli- 
  chen Anschlussverträge. 

Art. 23   Das Personal ist bei einer anerkannten Vorsorgeeinrichtung für die berufliche Vorsorge  
   versichert.  

2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Bruno Wittwer, Präsident, Fischeracherstrasse 18,  
8315 Lindau 

b. Alterszentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Geschäftsleiterin, Märtplatz 19, 8307 Effretikon 
c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

________________________________________________________________________________ 
Obgenannter Beschluss kam mit einem Stimmenverhältnis von 25 : 3 Stimmen zu Stande. 
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ANNEX 
BESCHLOSSENER VERORDNUNGSTEXT 
 
Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen (AZB) vom 6. März 2008 
– IE 300.01.03, AZBVO 
 
[…] 
 

  B. ORGANE   

 
[…] 
 

Art. 8  Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB 

a) legt die Unternehmensstrategie fest. 

b) ist verantwortlich für die Erreichung der definierten 
Unternehmensergebnisse. 

c) schliesst den Rahmenvertrag und die jährlichen 
Leistungsvereinbarungen mit dem Stadtrat Illnau-Effretikon 
ab. 

d) beantragt die Abgeltung von Leistungen im Rahmen der 
jährlichen Leistungsvereinbarung an den Stadtrat. 

e) legt die Tarife fest. 

f) legt seine Entschädigungen fest und unterbreitet diese dem 
Stadtrat zur Genehmigung. 

g) genehmigt Finanzplan, Voranschlag, Rechnung und 
Jahresbericht und leitet diese zur Kenntnisnahme an den 
Stadtrat weiter. 

h) genehmigt die periodischen Reportings des AZB. 

i) beantragt Darlehen beim Stadtrat. 

j) beantragt eine allfällige Entnahme von Mitteln aus den 
Reserven (Eigenkapital) sowie die Art der Deckung von Defi-
ziten beim Grossen Gemeinderat 

k) erlässt die Personalverordnung und die für den Betrieb erfor-
derlichen Reglemente. 

l) genehmigt die für den Betrieb notwendigen Konzepte. 

m) schliesst übergeordnete Verträge ab. 

n) wählt und beaufsichtigt die Geschäftsleitung. 

o) Ist verantwortlich für die Erfüllung der übergeordneten 
gesetzlichen Vorgaben. 

p) ist zuständig für alle nicht zugewiesenen Aufgaben, Verant-
wortungen und Kompetenzen. 

 Aufgaben 
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q) ist erste Einspracheinstanz. 

r) bestimmt die Vorsorgekasse für das Personal und schliesst 
mit dieser die erforderlichen Anschlussverträge 

 
[…] 
 
  

F. PERSONAL 
  

     

  […]   

Art. 23  Das Personal ist bei einer anerkannten Vorsorgeeinrichtung für 
die berufliche Vorsorge versichert. 

 Personalvorsorge 

 
-------------------- 

 
Der Ratspräsident bricht die Sitzung um 22:25 Uhr ab. Die restlichen zur Behandlung vorgesehenen Traktanden  
 
Geschäft-Nr. 095/16 
Postulat René Truninger, SVP, und Mitunterzeichnende, betreffend Spielraum in der Sozialhilfe nutzen – Be-
gründung 

Geschäft-Nr. 096/16 
Postulat Michael Käppeli, FDP, und Mitunterzeichnende, betreffend Veröffentlichung von Stadtratsbeschlüssen 
– Begründung 

Geschäft-Nr. 097/16 
Interpellation Urs Gut, GP, und Arie Bruinink, GP, betreffend Anpassung der Tarife Sportzentrum Effretikon – 
Begründung 
 
werden auf die nächste Zusammenkunft des Stadtparlamentes vertagt. 
 

-------------------- 
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Im Weiteren werden die eingangs gestellten Energiefragen aufgelöst. 
 
Stadtrat Mathias Ottiger lädt alle Anwesenden auf einen anschliessenden Apéro im Foyer ein. 
 

-------------------- 
 
Ende der Sitzung: 22:25 Uhr 
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DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

GESTÜTZT AUF § 49bis ABS. 4 DER GEMEINDEORDNUNG, 
NACH KONSULTATION DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION, ERFOLGTER PLENUMSDEBATTE 

UND IN ABÄNDERUNG DES ANTRAGES DES STADTRATES 

BESCHLIESST: 

 
1. Die Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen vom 6. März 2008 wird wie folgt angepasst (Ände-

rungen unterstrichen): 

Art. 8 Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB 

 lit a) bis i)  unverändert 

lit j)  beantragt eine allfällige Entnahme von Mitteln aus den Reserven (Eigenkapital) sowie 
 die Art der Deckung von Defiziten beim Grossen Gemeinderat 

 lit r)  bestimmt die Vorsorgekasse für das Personal und schliesst mit dieser die erforderli-
  chen Anschlussverträge. 

Art. 23   Das Personal ist bei einer anerkannten Vorsorgeeinrichtung für die berufliche Vorsorge 
   versichert.  

2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Bruno Wittwer, Präsident, Fischeracherstrasse 18,  

8315 Lindau 
b. Alterszentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Geschäftsleiterin, Märtplatz 19, 8307 Effretikon 
c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 
 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Roger Miauton Marco Steiner 
Ratspräsident Ratssekretär 
 

Versandt am: 02.09.2016  
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ANNEX 
BESCHLOSSENER VERORDNUNGSTEXT 
 
Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen (AZB) vom 6. März 2008 
IE 300.01.03, AZBVO 
 
[…] 
 

  B. ORGANE   

 
[…] 
 

Art. 8  Der Verwaltungsrat als oberstes Führungsorgan des AZB 

a) legt die Unternehmensstrategie fest. 

b) ist verantwortlich für die Erreichung der definierten Unter-
nehmensergebnisse. 

c) schliesst den Rahmenvertrag und die jährlichen Leistungs-
vereinbarungen mit dem Stadtrat Illnau-Effretikon ab. 

d) beantragt die Abgeltung von Leistungen im Rahmen der 
jährlichen Leistungsvereinbarung an den Stadtrat. 

e) legt die Tarife fest. 

f) legt seine Entschädigungen fest und unterbreitet diese dem 
Stadtrat zur Genehmigung. 

g) genehmigt Finanzplan, Voranschlag, Rechnung und Jahres-
bericht und leitet diese zur Kenntnisnahme an den Stadtrat 
weiter. 

h) genehmigt die periodischen Reportings des AZB. 

i) beantragt Darlehen beim Stadtrat. 

j) beantragt eine allfällige Entnahme von Mitteln aus den Re-
serven (Eigenkapital) sowie die Art der Deckung von Defizi-
ten beim Grossen Gemeinderat 

k) erlässt die Personalverordnung und die für den Betrieb er-
forderlichen Reglemente. 

l) genehmigt die für den Betrieb notwendigen Konzepte. 

m) schliesst übergeordnete Verträge ab. 

n) wählt und beaufsichtigt die Geschäftsleitung. 

o) Ist verantwortlich für die Erfüllung der übergeordneten ge-
setzlichen Vorgaben. 

p) ist zuständig für alle nicht zugewiesenen Aufgaben, Verant-
wortungen und Kompetenzen. 

q) ist erste Einspracheinstanz. 

 Aufgaben 
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r) bestimmt die Vorsorgekasse für das Personal und schliesst 
mit dieser die erforderlichen Anschlussverträge 

 
[…] 
 
  

F. PERSONAL 
  

     

  […]   

Art. 23  Das Personal ist bei einer anerkannten Vorsorgeeinrichtung für 
die berufliche Vorsorge versichert. 

 Personalvorsorge 

 



Stadthaus 

Märtplatz 29 

Postfach 

8307 Effretikon 

Telefon 052 354 24 11 
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praesidiales@ilef.ch 

www.ilef.ch 
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GESCH.-NR. 2016-1724 
GESCH-NR. GGR 080/16 
BESCHLUSS-NR. GGR  
IDG-STATUS öffentlich 
  
SIGNATUR 33 

33.03 
STRASSEN 
Einzelne Strassen und Wege in eD alph (s. Anhang 4) (Strassenbeleuch-
tung s. 08.05.0) 

  
BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung der Schlussabrechnungen der  

Tiefgarage unter dem Märtplatz und der Neugestaltung des Märtplatzes, Effretikon 
  

 

 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND GESTÜTZT AUF § 26 ZIFFER 2 DER GEMEINDEORDNUNG 

BESCHLIESST: 

 
1. Die Bauabrechnung über die infolge eines Rekurses nicht ausgeführten Tiefgarage mit 91 Parkplätzen 

unter dem Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 265‘322.25 (inkl. MwSt.) und einem Kostenanteil der 
Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 150‘055.20 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 510.5010.21, 
wird genehmigt. 

2. Die Bauabrechnung über die Erweiterung der Tiefgarage Märtplatz mit Gesamtkosten von 
Fr. 3‘063‘385.85 (inkl. MwSt.) und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 2‘642‘170.30 
zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 510.5010.51, und einer Kreditunterschreitung von Fr. 
32‘829.30 wird genehmigt. 

3. Die Bauabrechnung über die Platzgestaltung Märtplatz mit Gesamtkosten von Fr. 771‘472.50 (inkl. 
MwSt.) und einem Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 449‘706.45 zu Lasten der Investiti-
onsrechnung, Konto 510.5010.20, und einer Kreditunterschreitung von Fr. 10‘293.55 wird genehmigt. 

4. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ausgeschlossen. 

5. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Stadtrat Ressort Tiefbau 
b. Abteilung Finanzen 
c. Abteilung Tiefbau 
d. Abteilung Präsidiales (dreifach) 

 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Roger Miauton Marco Steiner 
Ratspräsident Ratssekretär 
 

Versandt am: 02.09.2016  
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GESCH.-NR. 2016-1893 
GESCH-NR. GGR 090/16 
BESCHLUSS-NR. GGR  
IDG-STATUS öffentlich 
  
SIGNATUR 13 

13.04 
FÜRSORGE 
Alters- und Pflegeheim (Bauakten s. 28.03, Zweckverband s. 13.00) 

  
BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Kenntnisnahme der Jahresrechnung und des Jah-

resberichts 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen 

 

 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND GESTÜTZT AUF ART. 4 UND 5 DER VERORDNUNG FÜR DAS ALTERSZENTRUM BRUGGWIESEN 

BESCHLIESST: 

 
1. Die Jahresrechnung 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen mit einem Ertragsüberschuss von 

Fr. 1‘333‘367.18 wird zur Kenntnis genommen. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je 
Fr. 8‘336’512.98 aus. Das Eigenkapital erhöht  sich durch den Ertragsüberschuss auf 
Fr. 5‘748‘131.80. 

2. Der Jahresbericht 2015 des Alterszentrums Bruggwiesen und der dezentralen Wohngruppe wird zur 
Kenntnis genommen.  

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Verwaltungsrat Alterszentrum Bruggwiesen, Präsident Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18, 

8315 Lindau   
b. Geschäftsleitung Alterszentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Märtplatz 19, 8307 Effretikon 
c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau 
d. Abteilung Gesundheit 
e. Abteilung Hochbau 
f. Abteilung Finanzen 
g. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach)  

 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Roger Miauton Marco Steiner 
Ratspräsident Ratssekretär 
 

Versandt am: 02.09.2016  

   



EIGRENE 

• Heutige Frage: Wenn der gesamte Personen- und Güterverkehr 
mit Elektrofahrzeugen betrieben würde, wieviel mehr Strom 
gegenüber heute würde benötigt? 

• 10%, 20%, 40% oder 80% 

Projektions-Präsentation zu 
Traktandum 1 
Einstieg des Ratspräsidenten „EIGRENE“ 



ENERGIE 

• Richtig ist Antwort zirka 20% 

Fahrzeugart Mio. km kWh/km kWh GWh 

ÖV Busse 267 1.60 427'200'000 427.20 

Car 128 1.40 179'200'000 179.20 

Personenwagen 54'343 0.15 8'151'450'000 8'151.45 

Motorräder 1'847 0.09 166'230'000 166.23 

Leichte LKW 3'998 0.30 1'199'400'000 1'199.40 

Schwere LKW 2'236 0.80 1'788'800'000 1'788.80 

Total 11'912.28 

Benzin- und Dieselverbrauch gemäss Energiestatistik 63'808.00 

Einsparung 81.33% 

Faktor 5.36 

Stromverbrauch gemäss Energiestatistik 58'246.00 

Mehrverbrauch 20.45% 

CO2 Emissionen 2014 aus Treibstoffen, 17.1 Mio Tonnen 
http://www.bafu.admin.ch/klima/13879/13880/14486/index.html?lang=de 

http://www.bafu.admin.ch/klima/13879/13880/14486/index.html?lang=de


Energie Enverbrauch 2014 
Total 825' 790 TJ 

Erdölbrennstoffe Flugtreibstoffe

Treibstoffe, Diesel Benzin Strom für Elektromobilität

Elektrizität Gas

Rest

Hypothetischer Energie Enverbrauch 
2014, Total 638'960 TJ, -24% 

Erdölbrennstoffe Flugtreibstoffe

Treibstoffe, Diesel Benzin Strom für Elektromobilität

Elektrizität Gas

Rest

ENERGIE 

• Eisparpotenzial Gesamtenergieverbrauch 24%! 

16.8% 

15.4% 
13.5% 

20.0% 

27.8% 

8.3% 

25.1% 

13.0% 

10.4% 

32.4% 

10.7% 

6.7% 
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des Alterszentrums Bruggwiesen 

Stadthaus 

Postfach  

Märtplatz 29 

8307 Effretikon 

 

 

Telefon 052 354 24 24 

Fax 052 354 23 23 

info@ilef.ch 

www.ilef.ch Marco Nuzzi (GPK) 1 

Projektions-Präsentation zu 
Traktandum 6 
Teilrevision Anstaltsverordnung des Alterszentrums 
Bruggwiesen 
Referat Gemeinderat Marco Nuzzi, FDP 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

EINTRETENSDEBATTE 

DE QUOI S'AGIT-IL 

 

• Kompetenzerweiterung für den AZB-Verwaltungsrat: Zuständigkeit 

für Wahl der Pensionskasse 

 

ZIEL 

• Prüfung alternativer Pensionskassen zur BVK 

(Beamtenversicherungskasse) 

• Sicherung bestmöglicher Versicherungsbedingungen für die AZB-

MitarbeiterInnen 

 

Marco Nuzzi (GPK) 2 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

EINTRETENSDEBATTE 

ALLGEMEINE AUSGANGSLAGE 

 

• AZB bei BVK angeschlossen (analog Stadt Illnau-Effretikon) 

• Eingeschränkte Kompetenz VR/GL bei Wahl Vorsorgeeinrichtung 

• Kompetenz zur Wahl Vorsorgeeinrichtung beim GGR 

• Änderungsantrag AZB bezüglich Anstaltsverordnung AZB gemäss 

Schreiben vom 30. Mai 2016 an SR 

• Kompetenz zur Wahl der Vorsorgeeinrichtung  

 Kompetenzübertragung vom GGR zu VR/GL AZB 

• Stadtrat unterstützt Antrag AZB  Antrag an GGR 

• GPK unterstützt einstimmig Antrag des SR 

Marco Nuzzi (GPK) 3 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

EINTRETENSDEBATTE 

HINTERGRUND 

 

• Massnahmenpaket BVK 2017: 

- tieferer technischer Zinsatz 

- Erhöhung Sparbeiträge AN + AG 

- neuer Umwandlungssatz nach “Generation” 

• Höhere Personalkosten = höhere Pflegebeiträge Stadt 

• Ausfinanzierung aufgrund tiefer Unterdeckung aktuell günstig 

• “Investition” in neue Vorsorgeeinrichtung prüfenswert 

• Vertragsdauer 5 Jahre 

• Ungenügende Informationspolitik BVK 

Marco Nuzzi (GPK) 4 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

EINTRETENSDEBATTE 

GPK FAZIT UND EMPFEHLUNG 

 

• Kompetenz beim GGR zur Wahl Vorsorgeeinrichtung = 

systematisch falsch (fehlende Fach- und Sachkompetenz) 

• Kompetenz bei VR/GL AZB zur Wahl Vorsorgeeinrichtung = korrekt 

• Frage des effektiven Wechsels stellt sich nicht (siehe oben) 

• Alle rechtlichen Grundlagen und relevanten Informationen 

vorhanden für Detailberatung 

 

• GPK empfiehlt auf das vorliegende Geschäft einzutreten 

Marco Nuzzi (GPK) 5 
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Geschäftsprüfungskommission 

1. September 2016 

DETAILBERATUNG 

Teilrevision Anstaltsverordnung 

des Alterszentrums Bruggwiesen 

Stadthaus 

Postfach  

Märtplatz 29 

8307 Effretikon 

 

 

Telefon 052 354 24 24 

Fax 052 354 23 23 

info@ilef.ch 

www.ilef.ch Marco Nuzzi (GPK) 6 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

KURZE EINFÜHRUNG ALLGEMEIN (1/2) 

 

• Berufliche Vorsorgeeinrichtung (PK) 

• Gesetzliche Grundlagen: BVG, BVV 1-3, FZG, div Verordnungen 

• Öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen (z.B. BVK) 

• Deckungsbeitrag: Aktiven “decken” versprochene Leistungen 

• Unterdeckung (<100%)  Sanierungsmassnahmen 

• Vollkapitalisierung (=100%) vs. Teilkapitalisierung (seit 2012) 

Marco Nuzzi (GPK) 7 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

KURZE EINFÜHRUNG ALLGEMEIN (2/2) 

 

• Technischer Zinssatz = Mindestverzinsung Vorsorgekapital 

• Umwandlungssatz = jährliche Rente des angesparten Kapitals 

• Ausfinanzierung: “Teilliquidation” (z.B. Auflösung Anschlussvertrag) 

 “versicherungstechnische Fehlbeträge” ausfinanzieren 

• Fehlbetrag = anteilige negative Differenz zwischen “verfügbarem 

Vorsorgevermögen” (Aktiven) und “versicherungstechnisch 

notwendigem Vorsorgekapital” (Passiven). 

 

• Fazit: bei Auflösung des Anschlussvertrags muss die bestehende 

Unterdeckung anteilig ausfinanziert warden. 

Marco Nuzzi (GPK) 8 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

BVK –  

Facts & Figures 

 

Deckungsgrad 

31.07.2016: 

98.3% 

Marco Nuzzi (GPK) 9 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

BVK 2017 (ab 1. Januar 2017) (1/3) 

 

1. Technischer Zinssatz von 3.25% auf 2% 

2. Neue Umwandlungssätze “Generationentafel” 

Marco Nuzzi (GPK) 10 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

BVK 2017 (ab 1. Januar 2017) (2/3) 

 

3. Erhöhung Sparbeiträge 

Marco Nuzzi (GPK) 11 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

BVK 2017 (ab 1. Januar 2017) (3/3) 

 

4. Angepasster Beteiligungsmechanismus (Sanierungsmassnahmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Abfederungsmassnahmen 

Marco Nuzzi (GPK) 12 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

GPK ANHÖRUNG VRP + SR 

 

• GPK hat AZB VRP Bruno Wittwer und SR Mathias Ottiger zu einer 

Anhörung eingeladen und intensiv befragt 

• Alle offenen Fragen wurden zufriedenstellend und vollständig 

beantwortet 

• Zahlen und Schätzungen wurden genannt (konservativ): 

Ausfinanzierung bei Unterdeckung von ca. 89% bei rund CHF 1.6 

bis 1.8 Mio 

• Erhofftes Sparpotential deckt Investitionskosten in 2-3 Jahre 

Marco Nuzzi (GPK) 13 



G R O S S E R  

G E M E I N D E R A T 
 

Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

KONSEQUENZEN AZB / STADT ILLNAU-EFFRETIKON 

 

• Massnahmen BVK 2017  Erhöhung Arbeitgeberbeiträge  

Erhöhung Personalkosten  Erhöhung Pflegebeiträge Stadt Illnau-

Effretikon (aufgrund “Restfinanzierung”) 

• Bei Nicht-Wechsel bis Ende November: 5 Jahre potentielle 

Mehrausgaben für AZB und Stadt 

• Allfälliger Wechsel: “Investition” durch Ausfinanzierung und 

“Einkauf” aufgrund bestehender Rentenbezüger in neue 

Vorsorgeeinrichtung vs. Sparpotential durch tiefere 

Arbeitgeberbeiträge 

Marco Nuzzi (GPK) 14 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

WEITERE ARGUMENTE (1/2) 

 

• Erhöhung Arbeitnehmerbeiträge, tieferer Zins, neu berechneter 

Umwandlungssatz 

• Ungenügende Informationspolitik BVK: gewisse Informationen 

mussten via Aufsichtsbehörde erzwungen werden, einige 

Informationen noch immer ausstehend 

• Zeitdruck aufgrund “Informationssperre” BVK (erstes BVK 

Informationsschreiben Herbst 2015) 

• Definitiver Austritt erst bei Eintritt in neue Vorsorgeeinrichtung 

Marco Nuzzi (GPK) 15 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

WEITERE ARGUMENTE (2/2) 

 

• Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt: Zuständigkeit Personal 

bei AZB  PK Auswahl wichtig für Personalstrategie 

• Arbeitnehmer müssen erneut zustimmen (erstmals im Frühjahr) 

• Keine Schlechterstellung: Mindestkriterium an neue 

Vorsorgeeinrichtung = BVK 

Marco Nuzzi (GPK) 16 



G R O S S E R  

G E M E I N D E R A T 
 

Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

BEDINGUNGEN PK-WECHSEL 

 

• Gleichwertige oder bessere Versicherungsbedingungen 

• Zustimmung des Personals 

• Mittel-/langfristig Finanzielle Vorteile (>5 Jahre) 

Marco Nuzzi (GPK) 17 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

FAZIT + ERWARTUNGEN GPK 

 

• Kompetenz beim GGR zur Wahl Vorsorgeeinrichtung = 

systematisch falsch (fehlende Fach- und Sachkompetenz) 

• Kompetenz bei VR/GL AZB zur Wahl Vorsorgeeinrichtung = korrekt 

• Frage des effektiven Wechsels stellt sich nicht (siehe oben) 

• Die GPK erwartet und vertraut darauf, dass der AZB-

Verwaltungsrat verantwortungsvoll und sorgfältig handelt mit Sicht 

auf die städtischen Finanzen und im Interesse des AZB-Personals. 

• Die GPK erwartet vom SR, die Aufsichtsfunktion diesbezüglich 

weiterhin wahrzunehmen und allfällige wesentliche Veränderungen 

dem GGR mitzuteilen. 

 

Marco Nuzzi (GPK) 18 
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Geschäftsprüfungskommission 

Teilrevision Anstaltsverordnung AZB 

DETAILBERATUNG 

EMPFEHLUNG GPK 

 

• Die GPK empfiehlt dem Grossen Gemeinderat einstimmig, 

dem Antrag des Stadtrats zur Teilrevision der AZB-

Verordnung zuzustimmen. 

Marco Nuzzi (GPK) 19 
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